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Ordnung für die Prüfung im Masterstudien-
gang Innenarchitektur im Fachbereich Ge-

staltung an der Hochschule Trier vom 
21.01.2016 

Auf Grund des § 7 Abs. 2 Nr. 2 und des § 86 
Abs. 2 Nr. 3 des rheinland-pfälzischen Hoch-
schulgesetzes (HochSchG) in der Fassung 
vom 19. November 2010 (GVBl. S. 464), zu-
letzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes 
vom 22. Dezember 2015 (GVBl. S. 505), hat 
der Fachbereichsrat des Fachbereichs Gestal-
tung der Hochschule Trier am 24.06.2015 die 
folgende Prüfungsordnung an der Hochschule 
Trier beschlossen. Diese Prüfungsordnung hat 
der Präsident am 20.01.2016 genehmigt. Sie 
wird hiermit bekannt gemacht. 

Inhaltsübersicht 
 
§ 1  Zweck der Prüfung 
§ 2  Abschlussgrad 
§ 3 Zulassungsausschuss  
§ 4  Zulassung zum Studium 
§ 5  Regelstudienzeit, Studienaufbau und 

Umfang des Lehrangebots 
§ 6  Prüfungsausschuss 
§ 7  Prüfende und Beisitzende, Betreuende 

der Masterarbeit  
§ 8  Allgemeine Zulassungsvoraussetzungen 

und Zulassungsverfahren 
§ 9  Module, Vergabe von Leistungspunkten 

(ECTS), Arten der Prüfungsleistungen, 
Fristen 

§ 10  Mündliche Prüfungen 
§ 11  Schriftliche und künstlerische bzw. ge-

stalterische Prüfungen 
§ 12  Projektarbeiten 
§ 13  Abschlussarbeit 
§ 14  Kolloquium über die Abschlussarbeit 
§ 15  Bewertung der Prüfungsleistungen / 

Ermittlung von Modulergebnissen 
§ 16  Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ord-

nungsverstoß 
§ 17  Bestehen, Nichtbestehen und Beschei-

nigung von Prüfungsleistungen 
§ 18  Wiederholung von Prüfungsleistungen 

und Abschlussarbeit 
§ 19  Anrechnung von Studienzeiten und Prü-

fungsleistungen 
§ 20  Umfang und Art der Masterprüfung 
§ 21  Zulassungsvoraussetzungen für die 

Abschlussarbeit 
§ 22  Bildung der Gesamtnote, Zeugnis, Dip-

loma Supplement 
§ 23  Urkunde 
§ 24  Ungültigkeit der Masterprüfung 
§ 25  Einsicht in die Prüfungsakten 
§ 26  Inkrafttreten 
§ 27  Außerkrafttreten der bisherigen Prü-

fungsordnung und Übergangsvorschrif-
ten 

§ 1 Zweck der Prüfung  

Die Masterprüfung führt zu einem weiteren 
berufsqualifizierenden akademischen Ab-
schluss. Mit der Masterprüfung wird festge-
stellt, ob die Studierenden die Zusammenhän-
ge ihres Faches überblicken und die Fähigkeit 
besitzen, wissenschaftliche und künstlerische 
bzw. gestalterische Methoden und Erkenntnis-
se selbstständig anzuwenden und weiterzu-
entwickeln, komplexe Entwicklungs-, Pla-
nungs- und Organisationsaufgaben zu über-
nehmen, sowie in der Lage sind, den Anforde-
rungen eines sich stetig wandelnden Berufs-
feldes kompetent und innovativ zu begegnen 
und Führungsaufgaben zu übernehmen. Des 
Weiteren wird festgestellt, ob die Studierenden 
die Fähigkeiten besitzen, welche sie zu For-
schung sowie anderen Tätigkeiten befähigen, 
die ein hohes Maß an abstrahierender und 
formalisierender Auseinandersetzung und 
konstruktiver Lösungskompetenz erfordern. 

§ 2 Abschlussgrad 

Aufgrund der bestandenen Masterprüfung wird 
der akademische Grad "Master of Arts (abge-
kürzt "M.A.")" verliehen. 

§ 3 Zulassungsausschuss 

(1) Für jeden Masterstudiengang wird ein Zu-
lassungsausschuss gebildet, welcher vom 
Fachbereich bestimmt wird. 

(2) Dem Zulassungsausschuss gehören an: 
1. drei Professorinnen bzw. Professoren, 
2. eine Studierende bzw. ein Studierender des        
Fachbereichs, 
3. je ein Mitglied gem. § 37 Abs. 2 Nr. 3 oder 4 
HochSchG. 

(3) Der Zulassungsausschuss entscheidet 
über das Vorliegen der Zulassungsvorausset-
zungen gemäß § 4 dieser Ordnung. 

(4) Der Fachbereich kann beschließen, dass 
der Prüfungsausschuss gemäß § 6 den Zulas-
sungsausschuss ersetzt. 

§ 4 Zulassung zum Studium 

(1) Voraussetzung für die Aufnahme des Stu-
diums ist 
 
a) ein schriftlicher Antrag der Bewerberin oder 
des Bewerbers 
 
b) der Nachweis über einen berufsqualifizie-
renden Hochschulabschluss. Der gestalteri-
sche Master-Studiengang Innenarchitektur 
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erfordert darüber hinaus ein Bestehen der 
Eignungsprüfung gemäß § 66 HochSchG. 
Näheres  bestimmt die Ordnung zur Feststel-
lung der studiengangbezogenen Eignung für 
den Masterstudiengang „Innenarchitektur“ des 
Fachbereichs Gestaltung an der Hochschule 
Trier. 
 
(2) Darüber hinaus müssen folgende besonde-
re Zugangsvoraussetzungen erfüllt sein:  

a) Zeugnisabschlussnote mit einer Gesamtno-
te von in der Regel mindestens 2,0 

b) für ausländische Bewerberinnen und Be-
werber zusätzlich der Nachweis über ausrei-
chende deutsche Sprachkenntnisse (C1). 

(3) Bewerberinnen und Bewerber mit einem 
ersten berufsqualifizierenden Hochschulab-
schluss mit weniger als 240 ECTS-Punkten, 
die sich in einen Masterstudiengang mit 60 
ECTS-Punkten einschreiben wollen, werden 
mit der Maßgabe zugelassen, dass spätestens 
bis zur Anmeldung der Master-Thesis zusätzli-
che Leistungen in einem Bachelorstudiengang 
Innenarchitektur bis zu einem Umfang der 
Differenz der bisher erbrachten ECTS-Punkte 
zu den für einen Masterabschluss erforderli-
chen 300 ECTS-Punkten erbracht werden 
müssen. Diese Bewerber legen dem Zulas-
sungsausschuss einen Vorschlag für einen 
Belegungskatalog für zusätzliche Leistungen 
vor, der dann vom Zulassungsausschuss ge-
mäß § 3 verbindlich festgelegt wird und Be-
standteil der Zulassung des Bewerbers ist. Die 
genaue Vorgehensweise regelt der Zulas-
sungsausschuss. 

(4) Gemäß § 19 Abs. 2 Satz 3 HochSchG kann 
zum Masterstudium vor Abschluss des Ba-
chelorstudiums zugelassen werden, wenn die 
zum Zeitpunkt der Antragsstellung errechnete, 
nach ECTS-Punkten gewichtete Durch-
schnittsnote aller bestandenen Prüfungsleis-
tungen nicht unter der in § 4 Abs. 2 ggf. festge-
legten Zeugnisabschlussnote mit einer Ge-
samtnote von in der Regel mindestens 2,0 
liegt. Die Einschreibung erlischt, wenn die 
Zugangsvoraussetzungen nicht bis zum Ende 
des ersten Semesters nachgewiesen werden. 
Eine erneute Einschreibung in einen Master-
studiengang an der Hochschule Trier ist erst 
nach erfolgreichem Abschluss eines ersten 
berufsqualifizierenden Hochschulstudiums 
möglich, sofern die Zulassungsvoraussetzun-
gen erfüllt werden. 

(5) Die Zulassung ist mit der weiteren Auflage 
verbunden, eine Projektskizze einzureichen, 
die das Projektvorhaben zur Master-Thesis 

hinreichend beschreibt und über deren Qualität 
der Zulassungsausschuss entscheidet. 

(6) Über das Vorliegen der Zugangsvorausset-
zungen nach Absatz 2 und Absatz 4 sowie 
über Auflagen nach Absatz 5 entscheidet der 
Zulassungsausschuss. 

§ 5 Regelstudienzeit, Studienaufbau und 
Umfang des Lehrangebots 

(1) Die Studienzeit, in der das Studium in der 
Regel abgeschlossen werden kann (Regelstu-
dienzeit), beträgt 2 Semester mit insgesamt 
einer studentischen Arbeitsbelastung entspre-
chend 60 Leistungspunkten (ECTS). Gemäß § 
26 Abs. 2 Nr. 5 HochSchG entspricht ein Leis-
tungspunkt (ECTS) einer studentischen Ar-
beitsbelastung von 30 Stunden. Innerhalb der 
Regelstudienzeit kann die Masterprüfung ab-
gelegt werden.  

(2) Das Lehrangebot erstreckt sich über die in 
Abs. 1 genannte Semesterzahl. Das Lehran-
gebot ist vollständig modularisiert und umfasst 
Wahlpflichtveranstaltungen im Umfang von 
insgesamt 6 SWS.  

(3) Die Anzahl, die Art der Vergabe von Leis-
tungspunkten (ECTS) und die Module gemäß 
§ 25 Abs. 2 HochSchG befinden sich in Anlage 
1 dieser Ordnung. 

§ 6 Prüfungsausschuss 

(1) Der Fachbereich bildet einen Prüfungsaus-
schuss.  

(2) Dem Prüfungsausschuss gehören an: drei 
Professorinnen oder Professoren, ein studenti-
sches Mitglied und ein Mitglied aus den Grup-
pen gemäß § 37 Abs. 2 Nr. 3 und 4 Hoch-
SchG¹.  

(3) Der Prüfungsausschuss ist für die Organi-
sation der Prüfungen und für Entscheidungen 
in Prüfungsangelegenheiten zuständig. Er 
achtet darauf, dass die Bestimmungen dieser 
Ordnung eingehalten werden. Das vorsitzende 
Mitglied des Prüfungsausschusses berichtet 
regelmäßig dem Fachbereichsrat über die 
Entwicklung der Prüfungs- und Studienzeiten 
einschließlich der tatsächlichen Bearbeitungs-
zeiten für die Abschlussarbeit sowie über die 
Verteilung der Noten der Prüfungsleistungen 
und der Gesamtnoten. Der Prüfungsausschuss 
gibt Anregungen zur Reform der Prüfungsord-
nung. 
 
________________________________________ 
¹Die Hochschule Trier hat im Rahmen von § 4 ihrer Grundordnung 
von § 37 Abs. 2 Satz 5, 2. Halbsatz HochSchG Gebrauch gemacht. 
Daher muss jede Gruppe durch ein Mitglied vertreten sein. 
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(4) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses 
werden vom Fachbereichsrat, das vorsitzende 
Mitglied und die Stellvertretung vom Prüfungs-
ausschuss bestimmt. Die Amtszeit des studen-
tischen Mitglieds beträgt ein Jahr, die der übri-
gen Mitglieder drei Jahre. Vorzeitig ausge-
schiedene Mitglieder werden nachträglich für 
den Rest der Amtszeit bestimmt. 

(5) Der Prüfungsausschuss kann einzelne 
Aufgaben dem vorsitzenden Mitglied übertra-
gen. Ablehnende Entscheidungen kann das 
vorsitzende Mitglied nur treffen, soweit eine 
entsprechende Entscheidungspraxis in ver-
gleichbaren Angelegenheiten besteht. 

(6) Vorsitz und Stellvertretung werden von 
einer Professorin oder einem Professor wahr-
genommen. Mitglieder des Prüfungsausschus-
ses, die die Voraussetzungen des § 25 Abs. 5 
HochSchG nicht erfüllen, haben bei Entschei-
dungen des Prüfungsausschusses über die 
Bewertung und Anrechnung von Prüfungsleis-
tungen kein Stimmrecht. Die Mitglieder des 
Prüfungsausschusses haben das Recht, bei 
den Prüfungen zugegen zu sein, soweit sie 
sich nicht im gleichen Zeitraum zu derselben 
Prüfung angemeldet haben. 

(7) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses 
unterliegen der Amtsverschwiegenheit. Sofern 
sie nicht im öffentlichen Dienst stehen, sind sie 
durch das vorsitzende Mitglied oder durch die 
Stellvertretung zur Verschwiegenheit zu ver-
pflichten. 

§ 7 Prüfende und Beisitzende, Betreuende 
der Masterarbeit 

(1) Der Prüfungsausschuss bestellt die Prü-
fenden und Beisitzenden; er regelt das Verfah-
ren zur Bestellung durch Beschluss. Er kann 
die Bestellung auf das Vorsitzende Mitglied 
übertragen. 

(2) Prüfende sind die in § 25 Abs. 4 Satz 1 
HochSchG genannten Personen. Der Prü-
fungsausschuss kann bei Vorliegen zwingen-
der Gründe über Ausnahmen unter Beachtung 
von § 25 Abs. 4 und 5 HochSchG entscheiden. 

(3) Zum Beisitz kann nur bestellt werden, wer 
in dem zu prüfenden Fach die Voraussetzung 
gemäß § 25 Abs. 5 HochSchG besitzt. 

(4) Betreuende der Abschlussarbeit sind Per-
sonen gemäß Abs. 2. Über Ausnahmen ent-
scheidet der Prüfungsausschuss.  

(5) Der Prüfungsausschuss sorgt dafür, dass 
den Studierenden die Namen der Prüfenden 

und Beisitzenden sowie die Meldefristen zu 
den Prüfungen rechtzeitig bekannt gegeben 
werden.  

(6) Die Studierenden können für die Ab-
schlussarbeit die Betreuende oder den Be-
treuenden vorschlagen. Dieser Vorschlag be-
gründet keinen Rechtsanspruch. 

(7) Für Prüfende und Beisitzende gilt § 6 Abs. 
7 entsprechend. 

§ 8 Allgemeine Zulassungsvoraussetzun-
gen und Zulassungsverfahren 

(1) An Prüfungen kann nur teilnehmen, wer 
zum Zeitpunkt der Prüfung an der Hochschule 
Trier im Masterstudiengang Innenarchitektur-
eingeschrieben ist. 

(2) Der Prüfungsausschuss legt die Prüfungs-
termine fest und bestimmt die Fristen für die 
Meldung, für den Rücktritt von der Meldung 
und ggf. für den Antrag auf Zulassung mit den 
dazugehörigen erforderlichen Unterlagen. 

(3) Die Studierenden müssen sich zu allen 
Prüfungen innerhalb der während des aktuel-
len Semesters geltenden Anmeldefristen (Aus-
schlussfristen) im hochschuleigenen elektroni-
schen Prüfungsverwaltungssystems anmelden 
bzw. abmelden. Über Ausnahmen entscheidet 
der Prüfungsausschuss. 

(4) Bei der jeweiligen Meldung bzw. dem je-
weiligen Antrag beim zentralen Prüfungsamt 
des jeweiligen Hochschulstandortes erklären 
die Studierenden, ob sie seit der Einschrei-
bung an der Hochschule Trier in einem Studi-
engang innerhalb der Bundesrepublik 
Deutschland eine Prüfung endgültig nicht be-
standen haben. 

(5) Über die Zulassung zur Prüfung entschei-
det der Prüfungsausschuss. Die Zulassung ist 
zu versagen, wenn die Studierenden in dem 
gewählten Studiengang oder insgesamt in 
zwei Studiengängen an einer Hochschule in 
der Bundesrepublik Deutschland den Prü-
fungsanspruch verloren haben oder wenn Stu-
dierende wegen der Anrechnung von Fehlver-
suchen gemäß § 18 Abs. 1 keine Möglichkeit 
mehr zur Erbringung von Prüfungsleistungen 
haben, die für das Bestehen der Masterprü-
fung erforderlich sind.  

(6) Ist es nicht möglich, die Unterlagen in der 
vorgeschriebenen Weise zu erbringen, kann 
der Prüfungsausschuss gestatten, den Nach-
weis auf andere Weise zu führen. 
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§ 9 Module, Vergabe von Leistungspunkten 
(ECTS), Arten der Prüfungsleistungen, Fris-
ten 

(1) Module werden mit einer Prüfungsleistung 
abgeschlossen. Eine Prüfungsleistung besteht 
in der Regel aus einer benoteten studienbe-
gleitenden Prüfung. Leistungspunkte (ECTS) 
werden auf der Grundlage des erfolgreichen 
Abschlusses eines Moduls vergeben.  

(2) Prüfungsleistungen werden in  
1. mündlichen Prüfungen gemäß § 11, 
2. schriftlichen und künstlerisch-

gestalterischen Prüfungen gemäß § 11, 
3.  Projektarbeiten gemäß § 12, 
4.  der Abschlussarbeit gemäß § 13 ein-

schließlich eines Kolloquiums gemäß § 14 
erbracht. 

(3) Die Form der Prüfungsleistung (Klausur, 
Kolloquium, Projektpräsentation, Seminar- und 
Hausarbeit, Praktikums-/Laborleistung, Refe-
rat, mündliche Prüfung oder Portfolio oder eine 
Kombination davon) wird durch die jeweilig 
Lehrenden zu Beginn des Semesters bekannt 
gegeben. 

(4) Prüfungsleistungen gemäß §§ 9 bis 11 und 
§ 13 werden in der Regel innerhalb von 4 Wo-
chen bewertet. Die Abschlussarbeit ist in der 
Regel innerhalb von 6 Wochen zu bewerten. 
Die Bewertung wird in geeigneter Weise be-
kanntgegeben. Die Bekanntgabe kann auch in 
elektronischer Form innerhalb des hochschul-
eigenen Prüfungsverwaltungssystems erfol-
gen. 

(5) Machen Studierende glaubhaft, dass sie 
wegen länger andauernder Krankheit, ständi-
ger Behinderung oder erheblicher familiärer 
Verpflichtungen nicht in der Lage sind, Prüfun-
gen ganz oder teilweise in der vorgesehenen 
Form abzulegen, gestattet der Prüfungsaus-
schuss, die Prüfungsleistungen innerhalb einer 
verlängerten Bearbeitungszeit oder gleichwer-
tige Prüfungsleistungen in anderer Form zu 
erbringen. Dazu kann die Vorlage eines ärztli-
chen Attests oder eines vergleichbaren Nach-
weises verlangt werden. Der Prüfungsaus-
schuss kann ein amtsärztliches Attest verlan-
gen. 

(6) Der Prüfungsausschuss sorgt dafür, dass 
den Studierenden die Prüfungstermine spätes-
tens 4 Wochen vor Ende der Vorlesungszeit 
und mindestens 4 Wochen vor dem jeweiligen 
Prüfungstermin bekannt gegeben werden.  

 

§ 10 Mündliche Prüfungen 

(1) In mündlichen Prüfungen sollen die Studie-
renden nachweisen, dass sie in der Lage sind, 
die Besonderheiten, Grenzen, Terminologien 
und Lehrmeinungen ihres Fachgebietes zu 
definieren und zu interpretieren und ihre Fä-
higkeiten zu Problemlösungen auch in neuen 
und unvertrauten Situationen anwenden zu 
können. Durch mündliche Prüfungen soll fer-
ner festgestellt werden, ob die Studierenden 
über ein vertieftes Fachwissen verfügen. 

(2) Mündliche Prüfungen werden von mehre-
ren Prüfenden oder von einer bzw. einem Prü-
fenden in Gegenwart einer oder eines bzw. 
mehrerer sachkundiger Beisitzenden gemäß § 
7 Abs. 3 abgenommen. Mündliche Prüfungen 
sind Einzelprüfungen oder Gruppenprüfungen. 
An Gruppenprüfungen dürfen nicht mehr als 3 
Studierende teilnehmen. 

(3) Sofern in dieser Ordnung nichts anderes 
bestimmt ist, dauern mündliche Prüfungen in 
der Regel 15 Minuten. Gruppenprüfungen 
dauern mindestens 15 Minuten je Studierender 
bzw. Studierendem. 

(4) Die wesentlichen Gegenstände und Ergeb-
nisse der mündlichen Prüfung sind in einer 
Niederschrift für die einzelnen Studierenden 
festzuhalten. Die Anfertigung der Niederschrift 
in elektronischer Form ist ausgeschlossen. Die 
Prüfenden hören vor der Festsetzung der Note 
gemäß § 14 die Beisitzenden. Das Ergebnis ist 
den Studierenden im Anschluss an die mündli-
che Prüfung bekannt zu geben. 

(5) Studierende, die sich zu einem späteren 
Prüfungstermin der gleichen Prüfung unterzie-
hen wollen, sollen nach Maßgabe der räumli-
chen Verhältnisse als Zuhörerinnen und Zuhö-
rer zugelassen werden, es sei denn, die zu 
Prüfenden haben spätestens bis zum Beginn 
der Prüfung widersprochen.  

(6) Auf Antrag von Studierenden kann die 
Gleichstellungsbeauftragte des Senats oder 
die/der Gleichstellungsbeauftragte des Fach-
bereichs sowie die/der Beauftragte des Senats 
für die Belange Studierender mit Behinderun-
gen an mündlichen Prüfungen teilnehmen. 

§ 11 Schriftliche und künstlerische bzw. 
gestalterische Prüfungen 

(1) In schriftlichen und künstlerischen bzw. 
gestalterischen Prüfungen sollen die Studie-
renden nachweisen, dass sie in begrenzter 
Zeit weitgehend selbstgesteuerte, eigenstän-
dige forschungs- oder anwendungsorientierte 
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Projekte durchführen können, dass sie über 
ein breites, detailliertes und kritisches Ver-
ständnis auf dem neuesten Stand des Wissens 
in einem oder mehreren Spezialbereichen 
verfügen und ihr Wissen und Verstehen die 
Grundlage für die Entwicklung und/oder An-
wendung eigenständiger Ideen bildet.  

(2) Klausuren dauern 90 bis 180 Minuten.  

(3) Hausarbeiten sind Einzelarbeiten oder 
Gruppenarbeiten. Die Arbeitsbelastung beträgt 
nicht mehr als zwei Drittel der ausgewiesenen 
studentischen Arbeitsbelastung des jeweiligen 
Moduls. Bei Gruppenarbeiten muss der zu 
bewertende Beitrag der einzelnen Studieren-
den deutlich unterscheidbar und bewertbar 
sein.  

(4) Schriftliche und künstlerische bzw. gestal-
terische Prüfungen werden von den in § 7 Abs. 
2 Satz 1 und 2 genannten Personen bewertet. 
§ 9 Abs. 4 gilt entsprechend. 

(5) Prüfungen nach dem Antwortwahlverfahren 
werden entsprechend der Ordnung zur Rege-
lung von Prüfungen im Multiple-Choice-
Verfahren der Hochschule Trier in der jeweils 
geltenden Fassung durchgeführt. 

§ 12 Projektarbeiten 

(1) In Projektarbeiten sollen die Studierenden 
nachweisen, dass sie ihr Wissen und Verste-
hen sowie ihre Fähigkeit zur Problemlösung 
auch in neuen und unvertrauten Situationen, 
die in einem breiten oder multidisziplinären 
Zusammenhang mit ihrem Studienfach stehen, 
anwenden können. Sie sollen Wissen integrie-
ren und mit Komplexität umgehen können. 
Projektarbeiten umfassen eine schriftliche 
Ausarbeitung.  

(2) Der Bearbeitungszeitraum einschl. der 
schriftlichen Ausarbeitung beträgt maximal 18 
Wochen. § 11 Abs.3 und 4 gilt entsprechend. 

(3) Projektarbeiten sind Einzelarbeiten oder 
Gruppenarbeiten. Bei Gruppenarbeiten muss 
der zu bewertende Beitrag der einzelnen Stu-
dierenden deutlich unterscheidbar und bewert-
bar sein. 

(4) Projektarbeiten werden von den in § 7 Abs. 
2 Satz 1 und 2 genannten Personen bewertet. 
§ 9 Abs. 4 gilt entsprechend. 

§ 13 Abschlussarbeit 

(1) Die Abschlussarbeit soll zeigen, dass die 
Studierenden in der Lage sind, innerhalb einer 

vorgegebenen Frist weitgehend selbstgesteu-
ert ein fachliches Vorhaben eigenständig 
künstlerisch bzw. gestalterisch sowie for-
schungs- oder wissenschaftlich anwendungs-
orientiert durchführen zu können. Sie besteht 
aus einem schriftlichen Teil und einem künstle-
rischen bzw. gestalterischen Abschlussprojekt. 

(2) Der Prüfungsausschuss sorgt dafür, dass 
die Studierenden ein Thema für die Ab-
schlussarbeit von einer vom Prüfungsaus-
schuss zu benennenden betreuenden Person 
erhalten. Dabei ist den Studierenden Gelegen-
heit zu geben, Vorschläge zu machen. Thema, 
Aufgabenstellung und Umfang der Abschluss-
arbeit müssen so gestellt sein, dass die Bear-
beitungszeit entsprechend 30 Leistungspunk-
ten (ECTS) eingehalten werden kann. Betreu-
ende der Abschlussarbeit geben das Thema 
der Abschlussarbeit über das vorsitzende Mit-
glied des Prüfungsausschusses aus. Der Zeit-
punkt der Ausgabe ist aktenkundig zu machen. 

(3) Der Bearbeitungszeitraum beträgt bis zu 16 
Wochen. Er beginnt mit der Ausgabe des 
Themas. Im Einzelfall kann der Prüfungsaus-
schuss auf begründeten Antrag den Bearbei-
tungszeitraum um bis zu 10 Wochen verlän-
gern. Das Thema kann nur einmal und nur 
innerhalb des ersten Drittels des Bearbei-
tungszeitraums zurückgegeben werden. Der 
Zeitpunkt der Rückgabe ist aktenkundig zu 
machen. Die Bearbeitung eines neuen The-
mas ist innerhalb von drei Monaten nach der 
Rückgabe des ersten Themas anzumelden. 

(4) Die Abschlussarbeit kann auch als Grup-
penarbeit zugelassen werden, wenn der zu 
bewertende Beitrag der einzelnen Studieren-
den deutlich unterscheidbar und bewertbar ist 
und die Anforderungen nach Abs. 1 erfüllt. 

(5) Die Abschlussarbeit ist fristgemäß beim 
vorsitzenden Mitglied des Prüfungsausschus-
ses oder bei der vom Prüfungsausschuss zu 
bestimmenden Stelle abzuliefern. Form und 
Anzahl der abzugebenden Exemplare legt der 
Prüfungsausschuss fest. Bei der Abgabe ha-
ben die Studierenden schriftlich zu versichern, 
dass sie ihre Arbeit - bei einer Gruppenarbeit 
ihren entsprechend gekennzeichneten Anteil 
der Arbeit - selbstständig verfasst und keine 
anderen als die angegebenen Quellen und 
Hilfsmittel benutzt haben. Der Abgabezeitpunkt 
ist aktenkundig zu machen. Ist die Abschluss-
arbeit nicht fristgerecht abgeliefert, gilt sie als 
nicht bestanden. Bei Nichtbestehen erhalten 
die Studierenden einen schriftlichen Bescheid, 
der sie gleichzeitig darüber informiert, ob und 
bis wann eine weitere Wiederholung der Ab-
schlussarbeit möglich ist.  
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(6) Die Abschlussarbeit ist von mindestens 
zwei Personen, die gemäß § 7 Abs. 2 als Prü-
fende zugelassen sind, zu bewerten, Eine der 
beiden Personen soll die Arbeit betreut haben.  

§ 14 Kolloquium über die Abschlussarbeit 

(1) Die Studierenden präsentieren ihre mit 
mindestens „ausreichend“ bewertete Ab-
schlussarbeit in einem Kolloquium. Für das 
Kolloquium gelten die Regelungen für die 
mündlichen Prüfungen gemäß § 10. 

§ 15 Bewertung der Prüfungsleistungen / 
Ermittlung von Modulergebnissen 

(1) Die Noten für die einzelnen Prüfungsleis-
tungen werden von den jeweiligen Prüfenden 
festgesetzt. Für die Bewertung sind folgende 
Noten zu verwenden: 
1 = sehr gut = eine hervorragende Leistung 
2 = gut = eine Leistung, die erheblich über den 
durchschnittlichen Anforderungen liegt 
3 = befriedigend = eine Leistung, die durch-
schnittlichen Anforderungen entspricht 
4 = ausreichend = eine Leistung, die trotz ihrer 
Mängel noch den Anforderungen genügt 
5 = nicht ausreichend bzw. nicht bestanden = 
eine Leistung, die wegen erheblicher Mängel 
den Anforderungen nicht genügt. 
Zur differenzierten Bewertung einer Prüfungs-
leistung können einzelne Noten um 0,3 auf 
Zwischenwerte angehoben oder abgesenkt 
werden; die Noten 0,7; 4,3; 4,7 und 5,3 sind 
dabei ausgeschlossen. 

(2) Bei der Bewertung durch mehrere Prüfende 
und nicht übereinstimmender Bewertung der 
Prüfungsleistungen entscheidet der Prüfungs-
ausschuss innerhalb von 6 Wochen im Rah-
men der abgegebenen Noten. 

(3) Modulergebnis ist die Note der zugehörigen 
Prüfungsleistung. Sind einem Modul mehrere 
Prüfungsleistungen zugeordnet, muss jede 
Prüfungsleistung mit mindestens ausreichend 
(4,0) bewertet sein. Das Ergebnis des Moduls 
ist dann der mit den Leistungspunkten (ECTS) 
gewichtete Mittelwert der Noten der jeweiligen 
Prüfungsleistungen. Vom gebildeten Mittelwert 
wird nur die erste Dezimalstelle hinter dem 
Komma berücksichtigt; alle weiteren Stellen 
werden ohne Rundung gestrichen. 

(4) Für die Umrechnung der Noten in die 
ECTS-Bewertungsskala und umgekehrt gelten 
die Regeln der Kultusministerkonferenz in der 
jeweilig gültigen Fassung.  

(5) Wurde ein Modul mit mindestens „ausrei-
chend“ gemäß Abs. 1 bewertet, werden die 

entsprechenden Leistungspunkte (ECTS) ge-
mäß Anlage 1 vergeben. 

(6) Studierende können gegen die Bewertung 
von Prüfungsleistungen innerhalb von 4 Wo-
chen nach Einsichtnahme in die bewertete 
Prüfungsleistung unter Angabe von Gründen 
schriftlich remonstrieren. Das Nähere regelt 
der Prüfungsausschuss durch Beschluss. 

§ 16 Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, 
Ordnungsverstoß 

(1) Eine Prüfungsleistung gilt als mit "nicht 
ausreichend" bzw. „nicht bestanden“ bewertet, 
wenn Studierende zu einem Prüfungstermin 
ohne triftige Gründe nicht erscheinen oder 
wenn sie nach Beginn der Prüfung ohne triftige 
Gründe von der Prüfung zurücktreten. Dassel-
be gilt, wenn eine schriftliche Prüfungsleistung 
nicht innerhalb der vorgegebenen Bearbei-
tungszeit erbracht wird. 

(2) Die für das Versäumnis eines Prüfungster-
mins oder für den Rücktritt nach Beginn einer 
Prüfung geltend gemachten Gründe müssen 
dem vorsitzenden Mitglied des Prüfungsaus-
schusses oder bei der vom Prüfungsaus-
schuss benannten Stelle unverzüglich schrift-
lich angezeigt und glaubhaft gemacht werden. 
Bei Krankheit ist das Attest unverzüglich, d.h. 
ohne schuldhaftes Zögern spätestens bis zum 
dritten Werktag nach dem Prüfungstermin bei 
dem vorsitzenden Mitglied des Prüfungsaus-
schusses oder bei der vom Prüfungsaus-
schuss zu bestimmenden Stelle vorzulegen. 
Das Attest muss die Prüfungsunfähigkeit er-
kennen lassen. Die Vorlage eines amtsärztli-
chen Attestes kann verlangt werden. Der 
Krankheit von Studierenden steht die Krank-
heit eines von ihnen allein zu versorgenden 
Kindes gleich. Andere von Studierenden nicht 
zu vertretende Gründe, wie z.B. erhebliche 
familiäre Verpflichtungen, können vom Prü-
fungsausschuss auf Antrag einer Krankheit 
gleichgestellt werden. Werden die Gründe 
anerkannt, wird zeitnah ein neuer Termin an-
beraumt. Die bereits vorliegenden Prüfungser-
gebnisse sind in diesem Fall anzurechnen. 

(3) Versuchen Studierende, das Ergebnis einer 
Prüfungsleistung durch Täuschung oder Be-
nutzung nicht zugelassener Hilfsmittel zu be-
einflussen, gilt die betreffende Prüfungsleis-
tung als mit "nicht ausreichend" bzw. „nicht 
bestanden“ bewertet. Studierende, die den 
ordnungsgemäßen Ablauf der Prüfung stören, 
können von den jeweils Prüfenden oder Auf-
sichtsführenden von der Fortsetzung der Prü-
fung ausgeschlossen werden. In diesem Fall 
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gilt die betreffende Leistung als mit "nicht aus-
reichend" bzw. „nicht bestanden“ bewertet.  

 (4) Die Abschlussarbeit gilt als nicht bestan-
den, wenn sie ganz oder in wesentlichen Tei-
len nicht durch den Studierenden selbst ver-
fasst wurde (Plagiat). Eine Wiederholung nach 
§ 18 Abs. 4 kann dann ausgeschlossen wer-
den. Zur Beurteilung, ob ein Plagiat vorliegt, ist 
eine weitere prüfungsberechtigte Person ge-
mäß § 5 Abs. 2 hinzuzuziehen. Die oder der 
Betroffene ist vor der Entscheidung zu hören. 
Über den Ausschluss der Wiederholung nach 
§ 18 Abs. 4 entscheidet der Prüfungsaus-
schuss 

(5) Entscheidungen nach Abs. 3 sind vom 
Prüfungsausschuss oder von der von ihm zu 
bestimmenden Stelle den Studierenden unver-
züglich schriftlich mitzuteilen, zu begründen 
und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu ver-
sehen. 

§ 17 Bestehen, Nichtbestehen und Be-
scheinigung von Prüfungsleistungen 

(1) Die Masterprüfung ist bestanden, wenn alle 
geforderten Module nach Anlage 1 mit mindes-
tens "ausreichend" bewertet wurden. Die Mas-
terprüfung ist endgültig nicht bestanden, wenn 
die Wiederholungsmöglichkeiten der Prüfungs-
leistungen (§ 18 Abs. 1 und 2) erfolglos aus-
geschöpft wurden. 

(2) Bei Verlust des Prüfungsanspruchs erhal-
ten die Studierenden einen schriftlichen Be-
scheid, der gleichzeitig Auskunft über den 
Studiengang gibt, in dem der Verlust des An-
spruchs auf Prüfungen stattgefunden hat.  

(3) Haben Studierende eine Prüfungsleistung 
endgültig nicht erbracht, wird ihnen auf Antrag 
eine zusammenfassende Bescheinigung über 
die erbrachten Prüfungsleistungen ausgestellt. 
Die Ausstellung dieser Bescheinigung in elekt-
ronischer Form ist ausgeschlossen. 

§ 18 Wiederholung von Prüfungsleistungen 
und Abschlussarbeit 

(1) Prüfungsleistungen außer der Abschluss-
arbeit, die nicht mindestens gemäß § 15 Abs. 
3 mit "ausreichend" bewertet worden sind, 
können zweimal wiederholt werden. Nicht be-
standene Prüfungen in dem gewählten Studi-
engang an einer anderen Hochschule in der 
Bundesrepublik Deutschland sind als Fehlver-
suche auf die zulässige Zahl der Wiederho-
lungsprüfungen anzurechnen.  

(2) Die Wiederholungsprüfungen sind spätes-
tens im Rahmen der Prüfungstermine des 
übernächsten Folgesemesters abzulegen. Für 
Studierende einer ausländischen Partnerhoch-
schule kann die Wiederholungsprüfung im 
gleichen Semester erfolgen, wenn diese Stu-
dierenden zum Zeitpunkt der Wiederholungs-
prüfung nicht mehr eingeschrieben sein wer-
den. Über Ausnahmen entscheidet der Prü-
fungsausschuss.  

(3) Die Wiederholung einer im ersten Versuch 
bestandenen Prüfungsleistung, ist zur Noten-
verbesserung einmal zum jeweils nächsten 
Prüfungstermin zulässig. Wird eine Notenver-
besserung nicht erreicht, bleibt die im ersten 
Prüfungsversuch erzielte Note gültig. Für die 
Abschlussarbeit sowie für das Kolloquium über 
die Abschlussarbeit ist eine Wiederholung zur 
Notenverbesserung nicht zulässig.  

(4) Die Abschlussarbeit und das Kolloquium 
können nur einmal wiederholt werden. Eine 
nicht bestandene Abschlussarbeit muss inner-
halb von 10 Wochen nach Datum des Be-
scheids über das Nichtbestehen mit einem 
neuen Thema angemeldet werden. 

(5) Bei einer nicht bestanden Prüfungsleistung 
in einem Wahlpflichtmodul erfolgt die Wieder-
holungsprüfung im identischen Modul. Über 
Ausnahmen entscheidet der Prüfungsaus-
schuss.  

§ 19 Anrechnung von Studienzeiten und 
Prüfungsleistungen 

(1) Studienzeiten, Leistungspunkte (ECTS) 
und Prüfungsleistungen, die in gleichen und 
fachlich verwandten Studiengängen an einer 
Hochschule in der Bundesrepublik Deutsch-
land erworben wurden, werden anerkannt. Die 
Anerkennung erfolgt von Amts wegen. Die 
Bereitstellung hinreichender Informationen zur 
Anerkennung obliegt der antragstellenden 
Person, die diese Informationen bis zum Ab-
schluss des ersten Studiensemesters zur Ver-
fügung stellt. 

(2) Studienzeiten, Leistungspunkte (ECTS) 
und Prüfungsleistungen in anderen Studien-
gängen werden angerechnet, soweit die 
Gleichwertigkeit festgestellt ist. 

(3) Bei der Anerkennung von Studienzeiten, 
Leistungspunkten (ECTS) und Prüfungsleis-
tungen, die außerhalb der Bundesrepublik 
Deutschland erbracht wurden, gilt Entspre-
chendes. Insoweit sind ergänzend die rechtli-
chen Anforderungen des „Gesetzes zu dem 
Übereinkommen vom 11. April 1997 über die 
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Anerkennung von Qualifikationen im Hoch-
schulbereich in der europäischen Region“ vom 
16.Mai 2007 sowie Absprachen im Rahmen 
von Hochschulpartnerschaften zu beachten. 

(4) Gleichwertigkeit stellt das vorsitzende Mit-
glied des Prüfungsausschusses fest. Die 
Gleichwertigkeit ist festzustellen, wenn in einer 
Überprüfung von Studienzeiten, Leistungs-
punkten (ECTS) und Prüfungsleistungen in 
den Lernergebnissen und/oder in der Struktur 
von Lehrveranstaltungen oder Studienpro-
grammen, in der Qualität sowie in der unter-
schiedlichen akademischen und berufsrechtli-
chen Berechtigung keine wesentlichen Unter-
schiede feststellbar sind. Dabei ist kein sche-
matischer Vergleich, sondern eine Gesamtbe-
trachtung und Gesamtbewertung vorzuneh-
men.  

(5) Die Anerkennung von Studienzeiten, Leis-
tungspunkte (ECTS) und Prüfungsleistungen, 
die im Rahmen von fachlich nicht-verwandten 
Studiengängen innerhalb der Bundesrepublik 
Deutschland sowie von Studiengängen außer-
halb der Bundesrepublik Deutschland erbracht 
wurden, erfordert eine Antragstellung durch die 
Studierenden, der dazu die für die Anrechnung 
erforderlichen Unterlagen vorzulegen hat. Eine 
entsprechende Antragstellung samt Vorlage 
der insoweit erforderlichen Unterlagen hat bis 
zum Abschluss des ersten Studiensemesters 
zu erfolgen. Die Beweislast, dass ein Antrag 
nicht den Anforderungen des Absatzes 2 ent-
spricht, liegt bei der Hochschule Trier. 

(6) Für Studienzeiten, Leistungspunkte (ECTS) 
und Prüfungsleistungen in staatlich anerkann-
ten Fernstudien, Auslandssemestern sowie für 
Prüfungsleistungen von Frühstudierenden 
gelten die Absätze 1 und 2 entsprechend; Abs. 
2 gilt außerdem für Studienzeiten, Leistungs-
punkte (ECTS) und Prüfungsleistungen an 
anderen Bildungseinrichtungen, insbesondere 
an staatlichen oder staatlich anerkannten 
Berufsakademien sowie an Fach- und Ingeni-
eurschulen und Offiziershochschulen der 
ehemaligen Deutschen Demokratischen Re-
publik. 

(7) Außerhalb des Hochschulbereichs erwor-
bene gleichwertige Kenntnisse und Qualifikati-
onen werden in der Regel bis zur Hälfte des 
Hochschulstudiums anerkannt.  

(8) Sofern Studienzeiten, Leistungspunkte 
(ECTS) und Prüfungsleistungen anerkannt 
werden, werden Noten - soweit die Notensys-
teme vergleichbar sind - übernommen und in 
die Berechnung der Gesamtnote einbezogen. 
Bei unvergleichbaren Notensystemen wird der 

Vermerk “bestanden” aufgenommen. Im Zeug-
nis wird eine Kennzeichnung der Anerkennung 
vorgenommen. 

(9) Das Verfahren zur Anerkennung von Studi-
enzeiten, Leistungspunkten (ECTS) und Prü-
fungsleistungen sowie zur Anrechnung außer-
halb des Hochschulbereichs erworbener, 
gleichwertiger Kenntnisse und Qualifikationen 
regelt der Prüfungsausschuss. 

§ 20 Umfang und Art der Masterprüfung 

(1) Die Masterprüfung besteht aus 
1. der Abschlussarbeit, 
2. den studienbegleitenden Prüfungsleistungen 
der Module, die in Anlage 1 dieser Prüfungs-
ordnung aufgeführt sind,  
3. dem Kolloquium über die Abschlussarbeit. 
 
§ 21 Zulassungsvoraussetzungen für die 
Abschlussarbeit 

(1) Die Studierenden können sich frühestens 
nach Bekanntgabe der Erreichung von 30 
Leistungspunkten (ECTS) gemäß § 13 zur 
Abschlussarbeit anmelden. Die Studierenden 
haben dafür Sorge zu tragen, dass sie sich 
spätestens einem Monat nach Bekanntgabe 
des Erwerbs von 30 Leistungspunkten (ECTS) 
gemäß § 14 zur Abschlussarbeit anmelden. 
Die Bekanntgabe erfolgt über das hochschul-
eigene elektronische Prüfungsverwaltungssys-
tem. Erfolgt die Anmeldung zur Abschlussar-
beit nicht fristgemäß, gilt sie als erstmalig nicht 
bestanden.  

§ 22 Bildung der Gesamtnote, Zeugnis, 
Diploma Supplement 

(1) Gemäß § 9 wird aus dem Durchschnitt der 
Noten der Prüfungsleistungen nach § 20 Abs. 
1 Nr. 2 und 3 und der Note der Masterab-
schlussarbeit (§ 20 Abs. 1 Nr. 1) die Gesamt-
note gebildet, wobei die Abschlussarbeit zwei-
fach und die restlichen Noten einfach gewich-
tet werden. Bei der Bildung der Gesamtnote 
wird nur die erste Dezimalstelle hinter dem 
Komma berücksichtigt; alle weiteren Stellen 
werden ohne Rundung gestrichen. § 15 Abs.3 
und 4 gelten entsprechend. Bei überragenden 
Leistungen gemäß § 15 Abs. 1 (Gesamtnote 
bis 1,1) kann das Gesamturteil "Mit Auszeich-
nung“ bestanden erteilt werden. 

(2) Über die bestandene Masterprüfung wird 
ein Zeugnis ausgestellt. Das Zeugnis enthält 
1. Name des Masterstudiengangs,  
2. Thema und Note der Masterabschlussarbeit, 
3. Bezeichnung und Ergebnis der Module ge-
mäß § 20 Abs. 1 Nr. 2 und 3,  
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4. Gesamtnote gemäß Abs. 1. 
 
(3) Auf Antrag der Studierenden werden 
1. die bis zum Abschluss der Masterprüfung 
benötigte Fachstudiendauer und 
2. eine Auflistung der außerhalb der Anlage 1 
bestandenen zusätzlichen Studien- und Prü-
fungsleistungen, 
3. Aufenthalte an anderen Hochschulen 
in einen Anhang zum Zeugnis aufgenommen. 
 
(4) Das Zeugnis ist von dem vorsitzenden Mit-
glied des Prüfungsausschusses zu unterzeich-
nen und trägt das Datum des Tages, an dem 
die/der Studierende die letzte Leistung er-
bracht hat. 

(5) Die Hochschule stellt ein Diploma-
Supplement (DS) entsprechend dem „Diploma-
Supplement Modell“ von Europäischer Uni-
on/Europarat/ UNESCO in deutscher und eng-
lischer Sprache aus. Als Darstellung des nati-
onalen Bildungssystems (DS-Abschnitt 8) ist 
der zwischen Kultusministerkonferenz und 
Hochschulrektorenkonferenz abgestimmte 
Text in der jeweils gültigen Fassung zu ver-
wenden. 

(6) Auf Antrag der Studierenden soll die Hoch-
schule zusätzlich zur Ausstellung des Diploma-
Supplements Übersetzungen der Urkunde, des 
Zeugnisses und ggf. des Anhangs zum Zeug-
nis in englischer Sprache aushändigen. 

(7) Die Ausstellung des Diploma-Supplements 
und des Zeugnisses einschließlich des An-
hangs zum Zeugnis in elektronischer Form ist 
ausgeschlossen. 

§ 23 Urkunde 

(1) Gleichzeitig mit dem Zeugnis wird die Mas-
terurkunde mit dem Datum des Zeugnisses 
ausgehändigt. Darin wird die Verleihung des 
akademischen Grades „Master of Arts, M.A." 
beurkundet. 

(2) Die Masterurkunde wird von der Präsiden-
tin oder dem Präsidenten der Hochschule und 
dem vorsitzenden Mitglied des Prüfungsaus-
schusses unterzeichnet und mit dem Siegel 
der Hochschule versehen. 

(3) § 22 Abs. 6 und 7 gelten entsprechend. 

§ 24 Ungültigkeit der Masterprüfung 

(1) Haben Studierende bei einer Prüfung ge-
täuscht, so kann der Prüfungsausschuss nach-
träglich die Noten für diejenigen Prüfungsleis-
tungen, bei deren Erbringung getäuscht wurde, 

entsprechend berichtigen und die Prüfung 
ganz oder teilweise für nicht bestanden erklä-
ren. Satz 1 gilt auch, wenn die Täuschungstat-
sache erst nach Aushändigung des Zeugnis-
ses bekannt wird. 

(2) Waren die Voraussetzungen für die Zulas-
sung zu einer Prüfung nicht erfüllt, ohne dass 
die Studierenden hierüber täuschen wollten, 
und wird diese Tatsache erst nach Aushändi-
gung des Zeugnisses bekannt, so wird dieser 
Mangel durch das Bestehen der Prüfung ge-
heilt. Haben Studierende die Zulassung vor-
sätzlich zu Unrecht erwirkt, so entscheidet der 
Prüfungsausschuss. 

(3) Den Studierenden ist vor einer Entschei-
dung Gelegenheit zur Äußerung zu geben. 

(4) Wird aufgrund einer Entscheidung nach 
Abs. 1 oder 2 die Note einer Prüfung abgeän-
dert oder eine Prüfung als "nicht bestanden" 
erklärt, ist das unrichtige Prüfungszeugnis 
einzuziehen und gegebenenfalls ein neues zu 
erteilen. Entsprechendes gilt für die Masterur-
kunde. 

(5) Prüfungsunterlagen werden, soweit dem 
Prüfungsergebnis nicht widersprochen wird, 
zwei Jahre nach dem Abschluss der Master-
prüfung aufbewahrt. Soweit dem Prüfungser-
gebnis widersprochen wurde, müssen Prü-
fungsunterlagen über den in Satz 1 genannten 
Zeitraum hinaus aufbewahrt werden, bis das 
Verfahren rechtskräftig abgeschlossen ist. 

§ 25 Einsicht in die Prüfungsakten 

(1) Studierende können sich vor Abschluss 
ihrer Prüfung über Teilergebnisse unterrichten. 
Innerhalb eines Jahres nach Bekanntgabe des 
Ergebnisses der jeweiligen Prüfung wird den 
Studierenden Einsicht in ihre Prüfungsakten 
gewährt. 

§ 26 Inkrafttreten 

(1) Die Prüfungsordnung tritt am Tage nach 
ihrer Veröffentlichung im Amtlichen Veröffentli-
chungsorgan der Hochschule Trier „publicus“ 
in Kraft. Sie gilt für alle Studierenden mit einem 
Studienbeginn ab dem Sommersemester 
2016. § 27 gilt entsprechend. 

§ 27 Außerkrafttreten der bisherigen Prü-
fungsordnung und Übergangsvorschriften 

(1) Außerkraftsetzung der bisherigen Prü-
fungsordnung sowie Übergangsbestimmungen 
sind gesondert in der Aufhebungsordnung 
festgelegt. 
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Trier, den 21.01.2016 

gez.: Prof. Dr. Matthias Sieveke 
Der Dekan des Fachbereiches Gestaltung der 
Hochschule Trier 
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Anlage 1: Masterstudiengang Innenarchitektur 
 

 

 

 



Nr. 2016-04  publicus – Amtliches Veröffentlichungsorgan der HS Trier S. 43 

 

 

Ordnung zur Aufhebung der Ordnung für 
die Masterprüfung im Studiengang Innen-
architektur an der Hochschule Trier vom 

21.01.2016 

Auf Grund des § 7 Abs. 2 Nr. 2 und des § 86 
Abs. 2 Nr. 3 des rheinland-pfälzischen Hoch-
schulgesetzes (HochSchG) in der Fassung 
vom 19. November 2010 (GVBl. S. 464), zu-
letzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes 
vom 22. Dezember 2015 (GVBl. S. 505), hat 
der Fachbereichsrat des Fachbereichs Gestal-
tung der Hochschule Trier am 24.06.2015 die 
folgende Ordnung zur Aufhebung der Ordnung 
für die Masterprüfung im Studiengang Innen-
architektur beschlossen. Sie wurde vom Präsi-
denten der Hochschule Trier am 20.01.2016 
genehmigt. Sie wird hiermit bekannt gemacht. 

§ 1 Außerkrafttreten der bisherigen Prü-
fungsordnung 

(1) Die Ordnung für die Masterprüfung im Stu-
diengang Innenarchitektur vom 20.03.2014, 
(publicus Nr. 2014-05, S. 101 - 114) wird hier-
mit aufgehoben. 

§ 2 Übergangsvorschriften 

(1) Studierende, die vor dem Inkrafttreten die-
ser Aufhebungsordnung im Studiengang In-
nenarchitektur eingeschrieben waren, können 
das Studium nach der in § 1 genannten Ord-
nung innerhalb der Regelstudienzeit zuzüglich 
einer Frist von 2 Semestern, d.h. bis zum 
31.08.2017 beenden. In Härtefällen kann der 
Prüfungsausschuss die Fristen verlängern. 

(2) Studierende werden auch nach dem In-
krafttreten dieser Änderungsordnung nach der 
in § 1 genannten bisherigen Prüfungsordnung 
eingeschrieben, sofern sie bei der Einschrei-
bung in den in § 1 genannten Studiengang in 
ein höheres Fachsemester eingestuft werden 
und wenn die Veranstaltungen des höheren 
Fachsemesters gemäß Curriculum der aktuell 
geltenden Prüfungsordnung ihres Studien-
gangs noch nicht angeboten werden. 

(3) Studierende nach Abs. 1 können den 
Wechsel von der in § 1 genannten Ordnung  in 
die Ordnung für die Prüfung im Master-
Studiengang Innenarchitektur im Fachbereich 

Gestaltung an der Hochschule Trier vom 

21.01.2016 beantragen. Dabei werden gleich-
wertige Prüfungsleistungen, die bereits er-
bracht wurden, angerechnet. Der Antrag ist 
unwiderruflich. 

(4) Studierende nach Abs.1, die nach Ablauf 
der dort genannten Frist das Masterstudium 

noch nicht abgeschlossen haben, beantragen 
den Wechsel in die Ordnung für die Prüfung im 
Master-Studiengang Innenarchitektur im Fach-
bereich Gestaltung an der Hochschule Trier 
vom 21.01.2016. Dabei werden Studienzeiten 
sowie gleichwertige Prüfungsleistungen, die 
bereits erbracht wurden, angerechnet. Der 
Antrag ist unwiderruflich. 

(5) Einzelheiten des Übergangs regelt der 
Prüfungsausschuss. 

§ 3 Inkrafttreten 

(1) Diese Ordnung tritt am Tage nach ihrer 
Veröffentlichung im Amtlichen Veröffentli-
chungsorgan der Hochschule Trier „publicus“ 
in Kraft. 

Trier, den 21.01.2016 

gez.: Prof. Dr. Matthias Sieveke 
Der Dekan des Fachbereichs Gestaltung der 
Hochschule Trier 
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Ordnung für die Prüfung im Bachelor-
Studiengang Architektur im Fachbereich 
Gestaltung an der Hochschule Trier vom 

19.02.2016 

Auf Grund des § 7 Abs. 2 Nr. 2 und des § 86 
Abs. 2 Nr. 3 des rheinland-pfälzischen Hoch-
schulgesetzes (HochSchG) in der Fassung 
vom 19. November 2010 (GVBl. S. 464), zu-
letzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes 
vom 22. Dezember 2015 (GVBl. S. 505), hat 
der Fachbereichsrat des Fachbereichs Gestal-
tung der Hochschule Trier am 21.10.2015 die 
folgende Prüfungsordnung an der Hochschule 
Trier beschlossen. Diese Prüfungsordnung hat 
der Präsident am 18.02.2016 genehmigt. Sie 
wird hiermit bekannt gemacht. 
 
Inhaltsverzeichnis  
 
§ 1  Zweck der Prüfung 
§ 2  Abschlussgrad 
§ 3  Studienvoraussetzungen, Regelstudien-

zeit, Studienaufbau und Umfang des 
Lehrangebots 

§ 4  Prüfungsausschuss 
§ 5  Prüfende und Beisitzende, Betreuende 

der Abschlussarbeit 
§ 6  Allgemeine Zulassungsvoraussetzungen 

und Zulassungsverfahren 
§ 7  Module, Vergabe von Leistungspunkten 

(ECTS), Arten der Prüfungsleistungen, 
Fristen 

§ 8  Studienleistungen 
§ 9 Mündliche Prüfungen 
§ 10  Schriftliche und künstlerisch-

gestalterische Prüfungen 
§ 11  Projektarbeiten 
§ 12  Abschlussarbeit 
§ 13  Kolloquium über die Abschlussarbeit 
§ 14  Bewertung der Prüfungsleistungen / 

Ermittlung von Modulergebnissen 
§ 15  Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ord-

nungsverstoß 
§ 16  Bestehen, Nichtbestehen und Beschei-

nigung von Prüfungsleistungen 
§ 17  Wiederholung von Prüfungsleistungen 

und Abschlussarbeit 
§ 18  Anrechnung von Studienzeiten und Prü-

fungsleistungen 
§ 19  Umfang und Art der Bachelorprüfung 
§ 20  Zulassungsvoraussetzungen für die 

Abschlussarbeit 
§ 21  Bildung der Gesamtnote, Zeugnis, Dip-

loma Supplement 
§ 22  Urkunde 
§ 23  Ungültigkeit der Bachelorprüfung 
§ 24  Einsicht in die Prüfungsakten 
§ 25  Inkrafttreten 
§ 26  Außerkrafttreten der bisherigen Prü-

fungsordnung und Übergangsvorschrif-
ten 

§ 1 Zweck der Prüfung 
 
(1) Die Bachelorprüfung bildet den berufsquali-
fizierenden Abschluss des Bachelor-
Studiengangs Architektur. Mit dem erfolgrei-
chen Abschluss der Bachelorprüfung haben 
die Studierenden gezeigt, dass sie die für den 
Eintritt in die Berufspraxis notwendigen Fach-
kenntnisse und entsprechende Handlungs-
kompetenz erworben haben, die Zusammen-
hänge ihres Faches überblicken und die Fä-
higkeit besitzen, wissenschaftliche und künst-
lerisch-gestalterische Methoden und Erkennt-
nisse anzuwenden. 
 
§ 2 Abschlussgrad 
 
(1) Aufgrund der bestandenen Bachelorprü-
fung wird der akademische Grad "Bachelor of 
Arts (abgekürzt "B.A.")" verliehen. 
 
§ 3 Studienvoraussetzungen, Regelstudi-
enzeit, Studienaufbau und Umfang des 
Lehrangebots 
 
(1) Voraussetzung für die Aufnahme des Stu-
diums ist die in § 65 Abs. 1 und 2 HochSchG 
oder eine durch die zuständigen staatlichen 
Stellen als gleichwertig anerkannte Hoch-
schulzugangsberechtigung und das Bestehen 
der Eignungsprüfung gemäß § 66 HochSchG. 
Näheres regelt die Eignungsprüfungsordnung 
in ihrer jeweils geltenden Fassung. Darüber 
hinaus ist bei Studienbeginn eine einschlägige 
praktische Vorbildung (gemäß § 65 Abs. 4 Nr. 
3 HochSchG) im Umfang von 12 Wochen, 
davon in der Regel 8 Wochen bis Studienbe-
ginn, der Rest innerhalb eines Jahres nach 
Studienbeginn nachzuweisen. Eine einschlägi-
ge berufspraktische Tätigkeit wird angerech-
net. 
 
(2) Die Studienzeit, in der das Studium in der 
Regel abgeschlossen werden kann (Regelstu-
dienzeit), beträgt 6 Semester mit insgesamt 
einer studentischen Arbeitsbelastung entspre-
chend 180  Leistungspunkten (ECTS) enthal-
ten. Gemäß § 26 Abs. 2 Nr. 5 HochSchG ent-
spricht 1 Leistungspunkt (ECTS) einer studen-
tischen Arbeitsbelastung von 30 Stunden. In-
nerhalb der Regelstudienzeit kann die Ba-
chelorprüfung abgelegt werden.  
 
(3) Das Lehrangebot erstreckt sich über die in 
Abs. 2 genannte Semesterzahl. Das Lehran-
gebot ist vollständig modularisiert und umfasst 
Pflichtveranstaltungen im Umfang von insge-
samt 116 SWS und Wahlpflichtveranstaltun-
gen im Umfang von insgesamt 4 SWS. Bei der 
Teilnahme an Lehrveranstaltungen mit be-
grenzten Teilnahmeplätzen haben Studierende 
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Vorrang, die in den Studiengang eingeschrie-
ben sind. 
 
(4) Die Anzahl, die Art der Vergabe von Leis-
tungspunkten (ECTS) und die Module gemäß 
§ 25 Abs. 2 HochSchG befinden sich in Anlage 
1 dieser Ordnung.  
 
(5) Einzelheiten zu Abs. 1 regelt die Ordnung 
für die praktische Vorbildung. Einzelheiten zu 
Abs. 4 regelt der Studienplan (§ 20 Hoch-
SchG).  
 
§ 4 Prüfungsausschuss 
 
(1) Der Fachbereich bildet einen Prüfungsaus-
schuss.  
 
(2) Dem Prüfungsausschuss gehören an:  
- drei Professorinnen oder Professoren, 
- ein studentisches Mitglied und  
- ein Mitglied aus den Gruppen gemäß § 37 
Abs. 2 Nr. 3 und 4 HochSchG¹. 
 
(3) Der Prüfungsausschuss ist für die Organi-
sation der Prüfungen und für Entscheidungen 
in Prüfungsangelegenheiten zuständig. Er 
achtet darauf, dass die Bestimmungen dieser 
Ordnung eingehalten werden. Das vorsitzende 
Mitglied des Prüfungsausschusses berichtet 
regelmäßig dem Fachbereichsrat über die 
Entwicklung der Prüfungs- und Studienzeiten 
einschließlich der tatsächlichen Bearbeitungs-
zeiten für die Abschlussarbeit sowie über die 
Verteilung der Noten der Prüfungsleistungen 
und der Gesamtnoten. Der Prüfungsausschuss 
gibt Anregungen zur Reform der Prüfungsord-
nung. 
 
(4) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses  
werden vom Fachbereichsrat, das vorsitzende 
Mitglied und die Stellvertretung vom Prüfungs-
ausschuss bestimmt. Die Amtszeit des studen-
tischen Mitglieds beträgt ein Jahr, die der übri-
gen Mitglieder drei Jahre. Vorzeitig ausge-
schiedene Mitglieder werden nachträglich für 
den Rest der Amtszeit bestimmt. 
 
(5) Der Prüfungsausschuss kann einzelne 
Aufgaben dem vorsitzenden Mitglied übertra-
gen. Ablehnende Entscheidungen kann das 
vorsitzende Mitglied nur treffen, soweit eine 
entsprechende Entscheidungspraxis in ver-
gleichbaren Angelegenheiten besteht. 
 
(6) Vorsitz und Stellvertretung werden von 
einer Professorin oder einem Professor wahr-
genommen. Mitglieder des Prüfungsausschus-
ses, die die Voraussetzungen des § 25 Abs. 5 
HochSchG nicht erfüllen, haben bei Entschei-
dungen des Prüfungsausschusses über die 
Bewertung und Anrechnung von Prüfungsleis-

tungen kein Stimmrecht. Die Mitglieder des 
Prüfungsausschusses haben das Recht, bei 
den Prüfungen zugegen zu sein, soweit sie 
sich nicht im gleichen Zeitraum zu derselben 
Prüfung angemeldet haben. 
 
(7) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses 
unterliegen der Amtsverschwiegenheit. Sofern 
sie nicht im öffentlichen Dienst stehen, sind sie 
durch das vorsitzende Mitglied oder durch die 
Stellvertretung zur Verschwiegenheit zu ver-
pflichten. 
 
§ 5 Prüfende und Beisitzende, Betreuende 
der Abschlussarbeit 
 
(1) Der Prüfungsausschuss bestellt die Prü-
fenden und Beisitzenden; er regelt das Verfah-
ren zur Bestellung durch Beschluss. Er kann 
die Bestellung auf das Vorsitzende Mitglied 
übertragen. 
 
(2) Nach Maßgabe dieser Prüfungsordnung 
sind Prüfende die in § 25 Abs. 4 Satz 1 Hoch-
SchG genannten Personen. Darüber hinaus 
können wissenschaftliche und künstlerische 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Assisten-
tinnen und Assistenten mit Aufgaben gemäß § 
56 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 6 Satz 4 Hoch-
SchG, Lehrkräfte für besondere Aufgaben, 
Lehrbeauftragte, in der beruflichen Praxis er-
fahrene Personen sowie Lehrende ausländi-
scher Hochschulen, die eine dem Personen-
kreis gemäß § 25 Abs. 4 Satz 1 und 2 Hoch-
SchG gleichwertige Qualifikation besitzen, 
prüfen. Der Prüfungsausschuss kann bei Vor-
liegen zwingender Gründe über Ausnahmen 
unter Beachtung von § 25 Abs. 4 und 5 Hoch-
SchG entscheiden. 
 
(3) Zum Beisitz kann nur bestellt werden, wer 
in dem zu prüfenden Fach die Voraussetzung 
gemäß § 25 Abs. 5 HochSchG besitzt. 
 
(4) Betreuende der Abschlussarbeit sind Per-
sonen gemäß Abs. 2. Über Ausnahmen ent-
scheidet der Prüfungsausschuss.  
 
(5) Der Prüfungsausschuss sorgt dafür, dass 
den Studierenden die Namen der Prüfenden 
und Beisitzenden sowie die Meldefristen zu 
den Prüfungen rechtzeitig bekannt gegeben 
werden. 
  
(6) Die Studierenden können für die Ab-
schlussarbeit die Betreuende oder den Be-
treuenden vorschlagen. Dieser Vorschlag be-
gründet keinen Rechtsanspruch. 
 
_______________________________ 
¹Die Hochschule Trier hat im Rahmen von § 4 ihrer Grundordnung 
von § 37 Abs. 2 Satz 5, 2. Halbsatz HochSchG Gebrauch gemacht. 
Daher muss jede Gruppe durch ein Mitglied vertreten sein. 
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(7) Für Prüfende und Beisitzende gilt § 4 Abs. 
7 entsprechend. 
 
§ 6 Allgemeine Zulassungsvoraussetzun-
gen und Zulassungsverfahren 
 
(1) An Prüfungen kann nur teilnehmen, wer 
zum Zeitpunkt der Prüfung an der Hochschule 
Trier im Bachelor-Studiengang Architektur 
eingeschrieben ist. 
 
(2) Der Prüfungsausschuss legt die Prüfungs-
termine fest und bestimmt die Fristen für die 
Meldung, für den Rücktritt von der Meldung 
und ggf. für den Antrag auf Zulassung mit den 
dazugehörigen erforderlichen Unterlagen. 
 
(3) Die Studierenden müssen sich zu allen 
Prüfungen innerhalb der während des aktuel-
len Semesters geltenden Anmeldefristen (Aus-
schlussfristen) im hochschuleigenen elektroni-
schen Prüfungsverwaltungssystem anmelden 
bzw. abmelden. Über Ausnahmen entscheidet 
der Prüfungsausschuss. 
 
(4) Bei der jeweiligen Meldung bzw. dem je-
weiligen Antrag beim zentralen Prüfungsamt 
des jeweiligen Hochschulstandortes erklären 
die Studierenden, ob sie seit der Einschrei-
bung an der Hochschule Trier in einem Studi-
engang innerhalb der Bundesrepublik 
Deutschland eine Prüfung endgültig nicht be-
standen haben. 
 
(5) Über die Zulassung zur Prüfung entschei-
det der Prüfungsausschuss. Die Zulassung ist 
zu versagen, wenn die Studierenden in dem 
gewählten Studiengang oder insgesamt in 
zwei Studiengängen an einer Hochschule in 
der Bundesrepublik Deutschland den Prü-
fungsanspruch verloren haben oder wenn Stu-
dierende wegen der Anrechnung von Fehlver-
suchen gemäß § 16 Abs. 1 Satz 3 keine Mög-
lichkeit mehr zur Erbringung von Prüfungsleis-
tungen haben, die für das Bestehen der Ba-
chelorprüfung erforderlich sind. 
 
(6) Ist es nicht möglich, die Unterlagen in der 
vorgeschriebenen Weise zu erbringen, kann 
der Prüfungsausschuss gestatten, den Nach-
weis auf andere Weise zu führen. 
 
§ 7 Module, Vergabe von Leistungspunkten 
(ECTS), Arten der Prüfungsleistungen, Fris-
ten 
 
(1) Module werden mit einer Prüfungsleistung 
abgeschlossen. Eine Prüfungsleistung besteht 
in der Regel aus einer benoteten studienbe-
gleitenden Prüfung. Leistungspunkte (ECTS) 
werden auf der Grundlage des erfolgreichen 
Abschlusses eines Moduls vergeben.  

(2) Prüfungsleistungen werden in  
1. mündlichen Prüfungen gemäß § 9 und § 

13, 
2. schriftlichen und künstlerisch- gestalteri-

schen Prüfungen gemäß § 10,  
3. Projektarbeiten gemäß § 11, 
4. der Abschlussarbeit gemäß § 12 einschl. 

eines Kolloquiums gemäß § 13 
festgestellt.  
 
(3) Die Form der Prüfungsleistung (Klausur, 
Kolloquium, Projektpräsentation, Seminar- und 
Hausarbeit, Praktikums- / Laborleistung, Refe-
rat, , mündliche Prüfung oder Portfolio oder ein 
Kombination davon) wird durch die jeweilig 
Lehrenden zu Beginn des Semesters bekannt 
gegeben. 
 
(4) Prüfungsleistungen gemäß §§ 9 bis 11 und 
§ 13 werden in der Regel innerhalb von 4 Wo-
chen bewertet. Die Abschlussarbeit ist in der 
Regel innerhalb von 4 Wochen zu bewerten. 
Die Bewertung wird in geeigneter Weise be-
kanntgegeben. Die Bekanntgabe kann auch in 
elektronischer Form innerhalb des hochschul-
eigenen Prüfungsverwaltungssystems erfol-
gen. 
 
(5) Machen Studierende glaubhaft, dass sie 
wegen länger andauernder Krankheit, ständi-
ger Behinderung, erheblicher familiärer Ver-
pflichtungen oder aus anderen, von ihnen nicht 
zu vertretenden Gründen nicht in der Lage 
sind, Prüfungen ganz oder teilweise in der 
vorgesehenen Form abzulegen, gestattet der 
Prüfungsausschuss, die Prüfungsleistung in-
nerhalb einer verlängerten Bearbeitungszeit 
oder gleichwertige Prüfungsleistungen in ande-
rer Form zu erbringen. Dazu kann die Vorlage 
eines ärztlichen Attests verlangt werden. Der 
Prüfungsausschuss kann ein amtsärztliches 
Attest verlangen. 
 
(6) Der Prüfungsausschuss sorgt dafür, dass 
den Studierenden die Prüfungstermine spätes-
tens 4 Wochen vor Ende der Vorlesungszeit 
und mindestens 4 Wochen vor dem jeweiligen 
Prüfungstermin bekannt gegeben werden.  
 
§ 8 Studienleistungen 
 
(1) Der erfolgreiche Abschluss von Studienleis-
tungen kann - nach den Regeln zur Prüfungs-
belastung der Kultusministerkonferenz - Zulas-
sungsvoraussetzung für die Erbringung von 
Prüfungsleistungen sein oder für den erfolgrei-
chen Abschluss eines Moduls vorausgesetzt 
werden.  
 
(2) Eine Studienleistung ist eine von ei-
ner/einem Prüfenden bewertete individuelle 
Leistung. Sie kann beispielsweise in Form von 
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Referaten, Hausarbeiten, Protokollen, Testa-
ten oder Klausurarbeiten erbracht werden. 
Teilnahmebescheinigungen sind keine Stu-
dienleistungen. 
 
(3) Studienleistungen werden mit „bestanden“ 
oder „nicht bestanden“ bewertet. Anlage 1 
weist die Module mit der jeweiligen Bezeich-
nung und der Anzahl der zu erbringenden Stu-
dienleistungen auf.  
 
(4) Ihre Form und der Zeitpunkt ihrer Erbrin-
gung werden durch die/den jeweilig Lehrende 
bzw. Lehrenden zu Beginn der Veranstaltung 
oder des Moduls bekannt gegeben. 
 
(5) Eine Bewertung von Studienleistungen 
erfolgt in der Regel innerhalb von 4 Wochen. 
 
§ 9 Mündliche Prüfungen 
 
(1) In mündlichen Prüfungen sollen die Studie-
renden nachweisen, dass sie über ein breites 
und integriertes Wissen, einschließlich der 
wissenschaftlichen Grundlagen, der prakti-
schen Anwendung des Prüfungsgebietes so-
wie über ein kritisches Verständnis der wich-
tigsten Theorien und Methoden verfügen. 
Durch mündliche Prüfungen soll ferner festge-
stellt werden, ob die Studierenden komplexe 
fachbezogene Probleme und Lösungen ge-
genüber Fachleuten argumentativ vertreten 
und mit ihnen weiterentwickeln können. 
 
(2) Mündliche Prüfungen werden von mehre-
ren Prüfenden oder von einer bzw. einem Prü-
fenden in Gegenwart einer oder eines bzw. 
mehrerer sachkundiger Beisitzenden gemäß § 
5 Abs. 3 abgenommen. Mündliche Prüfungen 
sind Einzelprüfungen oder Gruppenprüfungen. 
An Gruppenprüfungen dürfen nicht mehr als 6 
Studierende teilnehmen. 
 
(3) Sofern in dieser Ordnung nichts anderes 
bestimmt ist, dauern mündliche Prüfungen in 
der Regel 15 Minuten. Gruppenprüfungen 
dauern mindestens 15 Minuten je Studierender 
bzw. Studierendem. 
 
(4) Die wesentlichen Gegenstände und Ergeb-
nisse der mündlichen Prüfung sind in einer 
Niederschrift für die einzelnen Studierenden 
festzuhalten. Die Anfertigung der Niederschrift 
in elektronischer Form ist ausgeschlossen. Die 
Prüfenden hören vor der Festsetzung der Note 
gemäß § 14 Abs. 2 die Beisitzenden. Das Er-
gebnis ist den Studierenden im Anschluss an 
die mündliche Prüfung bekannt zu geben. 
 
(5) Studierende, die sich zu einem späteren 
Prüfungstermin der gleichen Prüfung unterzie-
hen wollen, sollen nach Maßgabe der räumli-

chen Verhältnisse als Zuhörerinnen und Zuhö-
rer zugelassen werden, es sei denn, die zu 
Prüfenden haben spätestens bis zum Beginn 
der Prüfung widersprochen.  
 
(6) Auf Antrag von Studierenden kann der/die 
Gleichstellungsbeauftragte des Senats oder 
die/der Gleichstellungsbeauftragte des Fach-
bereichs sowie die/der Beauftragte des Senats 
für die Belange Studierender mit Behinderun-
gen an mündlichen Prüfungen teilnehmen. 
 
§ 10 Schriftliche und künstlerisch- gestalte-
rische Prüfungen  
 
(1) In schriftlichen und gestalterischen Prüfun-
gen sollen die Studierenden nachweisen, dass 
sie über ein breites und integriertes Wissen, 
einschließlich der wissenschaftlichen Grundla-
gen, der praktischen Anwendung des Prü-
fungsgebietes sowie über ein kritisches Ver-
ständnis der wichtigsten Theorien und Metho-
den verfügen. Durch gestalterische Prüfungen 
soll ferner festgestellt werden, ob die Studie-
renden in begrenzter Zeit Probleme erkennen 
und mit fachspezifischen Methoden Lösungen 
entwickeln können.  
 
(2) Klausuren dauern 90 bis 240 Minuten.  
 
(3) Hausarbeiten sind Einzelarbeiten oder 
Gruppenarbeiten. Die Arbeitsbelastung beträgt 
nicht mehr als zwei Drittel der ausgewiesenen 
studentischen Arbeitsbelastung des jeweiligen 
Moduls. Bei Gruppenarbeiten muss der zu 
bewertende Beitrag der einzelnen Studieren-
den deutlich unterscheidbar und bewertbar 
sein.  
 
(4) Schriftliche und gestalterische Prüfungen 
werden von den in § 5 Abs. 2 Satz 1 und 2 
genannten Personen bewertet. § 7 Abs. 4 gilt 
entsprechend. 
 
(5) Prüfungen nach dem Antwortwahlverfahren 
werden entsprechend der Ordnung zur Rege-
lung von Prüfungen im Multiple-Choice-
Verfahren der Hochschule Trier in der jeweils 
geltenden Fassung durchgeführt. 
 
§ 11 Projektarbeiten 
 
(1) Durch Projektarbeiten wird die Fähigkeit 
zur Entwicklung, Realisierung und Präsentati-
on von Projekten nachgewiesen. Hierbei sollen 
die Studierenden nachweisen, dass sie Ziele 
definieren sowie Problemlösungen und Kon-
zepte erarbeiten können. Projektarbeiten um-
fassen eine schriftliche Ausarbeitung und soll-
ten interdisziplinären Charakter haben.  
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(2) Der Bearbeitungszeitraum einschl. der 
schriftlichen Ausarbeitung beträgt maximal 18 
Wochen. 
 
(3) Projektarbeiten sind Einzelarbeiten oder 
Gruppenarbeiten. Bei Gruppenarbeiten muss 
der zu bewertende Beitrag der einzelnen Stu-
dierenden deutlich unterscheidbar und bewert-
bar sein. 
 
(4) Projektarbeiten werden von den in § 5 Abs. 
2 Satz 1 und 2 genannten Personen bewertet. 
§ 7 Abs. 4 gilt entsprechend. 
 
§ 12 Abschlussarbeit 
 
(1) Die Abschlussarbeit soll zeigen, dass die 
Studierenden in der Lage sind, innerhalb einer 
vorgegebenen Frist ein Fachproblem selbst-
ständig mit wissenschaftlichen und gestalteri-
schen Methoden zu bearbeiten. Eine interdis-
ziplinäre Abschlussarbeit in Verbindung mit 
den Fachgebieten des Studiengangs ist mög-
lich.  
 
(2) Der Prüfungsausschuss sorgt dafür, dass 
die Studierenden ein Thema für die Ab-
schlussarbeit durch eine vom Prüfungsaus-
schuss zu benennende betreuende Person 
erhalten. Dabei ist den Studierenden Gelegen-
heit zu geben, Vorschläge zu machen. Thema, 
Aufgabenstellung und Umfang der Abschluss-
arbeit müssen so gestellt sein, dass die Bear-
beitungszeit entsprechend 6 Leistungspunkten 
(ECTS) eingehalten werden kann. Betreuende 
der Abschlussarbeit geben das Thema der 
Abschlussarbeit über das vorsitzende Mitglied 
des Prüfungsausschusses aus. Der Zeitpunkt 
der Ausgabe ist aktenkundig zu machen. 
 
(3) Der Bearbeitungszeitraum beträgt bis zu 15 
Wochen. Er beginnt mit der Ausgabe des 
Themas. Im Einzelfall kann der Prüfungsaus-
schuss auf begründeten Antrag den Bearbei-
tungszeitraum um bis zu 4 Wochen verlän-
gern. Das Thema kann nur einmal und nur 
innerhalb des ersten Drittels des Bearbei-
tungszeitraums zurückgegeben werden. Der 
Zeitpunkt der Rückgabe ist aktenkundig zu 
machen. Die Bearbeitung eines neuen The-
mas ist innerhalb von drei Monaten nach der 
Rückgabe des ersten Themas anzumelden. 
 
(4) Die Abschlussarbeit kann auch als Grup-
penarbeit zugelassen werden, wenn der zu 
bewertende Beitrag der einzelnen Studieren-
den deutlich unterscheidbar und bewertbar ist 
und die Anforderungen nach Abs. 1 erfüllt. 
 
(5) Die Abschlussarbeit ist fristgemäß beim 
vorsitzenden Mitglied des Prüfungsausschus-
ses oder bei der vom Prüfungsausschuss zu 

bestimmenden Stelle abzuliefern. Form und 
Anzahl der abzugebenden Exemplare legt der 
Prüfungsausschuss fest. Bei der Abgabe ha-
ben die Studierenden schriftlich zu versichern, 
dass sie ihre Arbeit - bei einer Gruppenarbeit 
ihren entsprechend gekennzeichneten Anteil 
der Arbeit - selbstständig verfasst und keine 
anderen als die angegebenen Quellen und 
Hilfsmittel benutzt haben. Der Abgabezeitpunkt 
ist aktenkundig zu machen. Ist die Abschluss-
arbeit nicht fristgerecht abgeliefert, gilt sie als 
nicht bestanden. Bei Nichtbestehen erhalten 
die Studierenden einen schriftlichen Bescheid, 
der sie gleichzeitig darüber informiert, ob und 
bis wann eine weitere Wiederholung der Ab-
schlussarbeit möglich ist.  
 
(6) Die Abschlussarbeit ist von mindestens 
zwei Personen, die gemäß § 5 Abs. 2als Prü-
fende zugelassen sind, zu bewerten, wobei 
eine dieser Personen der Gruppe der Profes-
soren (§ 37 Abs. 2 Nr.1 HochSchG) des Fach-
bereichs angehören muss. Eine der beiden 
Personen soll die Arbeit betreut haben.  
 
§ 13 Kolloquium über die Abschlussarbeit  
 
(1) Die Studierenden präsentieren ihre mit 
mindestens „ausreichend“ bewertete Ab-
schlussarbeit in einem Kolloquium. Für das 
Kolloquium gelten die Regelungen für die 
mündlichen Prüfungen gemäß § 9. § 9 Abs. 4 
bis 6 gelten entsprechend. 
 
§ 14 Bewertung der Prüfungsleistungen / 
Ermittlung von Modulergebnissen 
 
(1) Die Noten für die einzelnen Prüfungsleis-
tungen werden von den jeweiligen Prüfenden 
festgesetzt. Für die Bewertung sind folgende 
Noten zu verwenden: 
1 = sehr gut = eine hervorragende Leis-
tung 
2 = gut = eine Leistung, die erheblich über 
den durchschnittlichen Anforderungen liegt 
3 = befriedigend = eine Leistung, die 
durchschnittlichen Anforderungen entspricht 
4 = ausreichend = eine Leistung, die trotz 
ihrer Mängel noch den Anforderungen genügt 
5 = nicht ausreichend bzw. nicht bestan-
den = eine Leistung, die wegen erheblicher 
Mängel den Anforderungen nicht genügt. 
Zur differenzierten Bewertung einer Prüfungs-
leistung können einzelne Noten um 0,3 auf 
Zwischenwerte angehoben oder abgesenkt 
werden; die Noten 0,7; 4,3; 4,7 und 5,3 sind 
dabei ausgeschlossen. 
 
(2) Bei der Bewertung durch mehrere Prüfende 
und nicht übereinstimmender Bewertung der 
Prüfungsleistungen entscheidet der Prüfungs-
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ausschuss innerhalb von 6 Wochen im Rah-
men der abgegebenen Noten. 
 
(3) Modulergebnis ist die Note der zugehörigen 
Prüfungsleistung. Sind einem Modul mehrere 
Prüfungsleistungen zugeordnet, muss jede 
Prüfungsleistung mit mindestens ausreichend 
(4,0) bewertet sein. Das Ergebnis des Moduls 
ist dann der mit den Leistungspunkten (ECTS) 
gewichtete Mittelwert der Noten der jeweiligen 
Prüfungsleistungen. Vom gebildeten Mittelwert 
wird nur die erste Dezimalstelle hinter dem 
Komma berücksichtigt; alle weiteren Stellen 
werden ohne Rundung gestrichen. 
 
(4) Für die Umrechnung der Noten in die 
ECTS-Bewertungsskala und umgekehrt gelten 
die Regeln der Kultusministerkonferenz in der 
jeweilig gültigen Fassung.  
 
(5) Wurde eine Prüfungsleistung mit mindes-
tens „ausreichend“ gemäß Abs. 1 bewertet, 
werden die entsprechenden Leistungspunkte 
(ECTS) gemäß Anlage 1 vergeben. 
 
(6) Studierende können gegen die Bewertung 
von Prüfungsleistungen innerhalb von 4 Wo-
chen nach Einsichtnahme in die bewertete 
Prüfungsleistung unter Angabe von Gründen 
schriftlich remonstrieren. Das Nähere regelt 
der Prüfungsausschuss durch Beschluss. 
 
§ 15 Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, 
Ordnungsverstoß 
 
(1) Eine Prüfungsleistung gilt als mit "nicht 
ausreichend" bzw. „nicht bestanden“ bewertet, 
wenn Studierende zu einem Prüfungstermin 
ohne triftige Gründe nicht erscheinen oder 
wenn sie nach Beginn der Prüfung ohne triftige 
Gründe von der Prüfung zurücktreten. Dassel-
be gilt, wenn eine schriftliche Prüfungsleistung 
nicht innerhalb der vorgegebenen Bearbei-
tungszeit erbracht wird. 
 
(2) Die für das Versäumnis eines Prüfungster-
mins oder für den Rücktritt nach Beginn einer 
Prüfung geltend gemachten Gründe müssen 
dem vorsitzenden Mitglied des Prüfungsaus-
schusses oder bei der vom Prüfungsaus-
schuss benannten Stelle unverzüglich schrift-
lich angezeigt und glaubhaft gemacht werden. 
Bei Krankheit ist das Attest unverzüglich, d. h. 
ohne schuldhaftes Zögern spätestens bis zum 
dritten Werktag nach dem Prüfungstermin bei 
dem vorsitzenden Mitglied des Prüfungsaus-
schusses oder bei der vom Prüfungsaus-
schuss zu bestimmenden Stelle vorzulegen. 
Das Attest muss die Prüfungsunfähigkeit er-
kennen lassen. Die Vorlage eines amtsärztli-
chen Attestes kann verlangt werden. Der 
Krankheit von Studierenden steht die Krank-

heit eines von ihnen allein zu versorgenden 
Kindes gleich. Andere von Studierenden nicht 
zu vertretende Gründe wie erhebliche familiäre 
Verpflichtungen können vom Prüfungsaus-
schuss auf Antrag einer Krankheit gleichge-
stellt werden. Werden die Gründe anerkannt, 
wird zeitnah ein neuer Termin anberaumt. Die 
bereits vorliegenden Prüfungsergebnisse sind 
in diesem Fall anzurechnen. 
 
(3) Versuchen Studierende, das Ergebnis einer 
Prüfungsleistung durch Täuschung oder Be-
nutzung nicht zugelassener Hilfsmittel zu be-
einflussen, gilt die betreffende Prüfungsleis-
tung als mit "nicht ausreichend" bzw. „nicht 
bestanden“ bewertet. Studierende, die den 
ordnungsgemäßen Ablauf der Prüfung stören, 
können von den jeweils Prüfenden oder Auf-
sichtsführenden von der Fortsetzung der Prü-
fung ausgeschlossen werden. In diesem Fall 
gilt die betreffende Prüfungsleistung als mit 
"nicht ausreichend" bzw. „nicht bestanden“ 
bewertet. 
 
(4) Die Abschlussarbeit gilt als nicht bestan-
den, wenn sie ganz oder in wesentlichen Tei-
len nicht durch den Studierenden selbst ver-
fasst wurde (Plagiat). Eine Wiederholung nach 
§ 17 Abs. 4 kann dann ausgeschlossen wer-
den. Zur Beurteilung, ob ein Plagiat vorliegt, ist 
eine weitere prüfungsberechtigte Person ge-
mäß § 5 Abs. 2 hinzuzuziehen. Die oder der 
Betroffene ist vor der Entscheidung zu hören. 
Über den Ausschluss der Wiederholung nach 
§ 17 Abs. 4 entscheidet der Prüfungsaus-
schuss. 
 
(5) Entscheidungen nach Abs. 3 sind vom 
Prüfungsausschuss oder von der von ihm zu 
bestimmenden Stelle den Studierenden unver-
züglich schriftlich mitzuteilen, zu begründen 
und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu ver-
sehen. 
 
§ 16 Bestehen, Nichtbestehen und Be-
scheinigung von Prüfungsleistungen 
 
(1) Die Bachelorprüfung ist bestanden, wenn 
alle geforderten Module nach Anlage 1 mit 
mindestens "ausreichend" bewertet wurden 
und der Nachweis der praktischen Vorbildung 
gemäß § 3 Abs. 1 vorliegt. Die Bachelorprü-
fung ist endgültig nicht bestanden, wenn die 
Wiederholungsmöglichkeiten der Prüfungsleis-
tungen (§ 17 Abs. 1 und 2) erfolglos ausge-
schöpft wurden. Prüfungsleistungen, zu denen 
sich die Studierenden spätestens 4 Semester, 
nachdem diese Prüfungen gemäß Anlage 1 
vorgesehen sind, nicht angemeldet haben, 
gelten als erstmals nicht bestanden. 
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(2) Bei Verlust des Prüfungsanspruchs erhal-
ten die Studierenden einen schriftlichen Be-
scheid, der gleichzeitig Auskunft über den 
Studiengang gibt, in dem der Verlust des An-
spruchs auf Prüfungen stattgefunden hat.  
 
(3) Haben Studierende eine Prüfungsleistung 
endgültig nicht erbracht, wird ihnen auf Antrag 
eine zusammenfassende Bescheinigung über 
die erbrachten Prüfungsleistungen ausgestellt. 
Die Ausstellung dieser Bescheinigung in elekt-
ronischer Form ist ausgeschlossen. 
 
§ 17 Wiederholung von Prüfungsleistungen 
und Abschlussarbeit 
 
(1) Prüfungsleistungen außer der Bachelorthe-
sis und dem Kolloquium, die nicht mindestens 
gemäß § 14 Abs. 3 mit "ausreichend" bewertet 
worden sind, können zweimal wiederholt wer-
den. Nicht bestandene Prüfungen in dem ge-
wählten Studiengang an einer anderen Hoch-
schule in der Bundesrepublik Deutschland sind 
als Fehlversuche auf die zulässige Zahl der 
Wiederholungsprüfungen anzurechnen.  
 
(2) Die Wiederholungsprüfungen sind spätes-
tens im Rahmen der Prüfungstermine des 
jeweils folgenden Semesters abzulegen. Für 
Studierende einer ausländischen Partnerhoch-
schule kann die Wiederholungsprüfung im 
gleichen Semester erfolgen, wenn diese Stu-
dierenden zum Zeitpunkt der Wiederholungs-
prüfung nicht mehr eingeschrieben sein wer-
den. Über Ausnahmen entscheidet der Prü-
fungsausschuss.  
 
(3) Die Wiederholung einer im ersten Versuch 
bestandenen Prüfungsleistung, ist zur Noten-
verbesserung einmal zum jeweils nächsten 
Prüfungstermin zulässig. Wird eine Notenver-
besserung nicht erreicht, bleibt die im ersten 
Prüfungsversuch erzielte Note gültig. Für die 
Abschlussarbeit sowie für das Kolloquium über 
die Abschlussarbeit ist eine Wiederholung zur 
Notenverbesserung nicht zulässig. 
 
(4) Die Bachelorthesis und das Kolloquium 
können nur einmal wiederholt werden. Eine 
nicht bestandene Abschlussarbeit muss inner-
halb von 10 Wochen nach Datum des Be-
scheids über das Nichtbestehen mit einem 
neuen Thema angemeldet werden.  
 
(5) Bei einer nicht bestanden Prüfungsleistung 
in einem Wahlpflichtmodul erfolgt in der Regel 
die Wiederholungsprüfung im identischen Mo-
dul. Über Ausnahmen entscheidet der Prü-
fungsausschuss.  
 
 

§ 18 Anrechnung von Studienzeiten und 
Prüfungsleistungen 
 
(1) Studienzeiten, Leistungspunkte (ECTS) 
und Prüfungsleistungen, die in gleichen und 
fachlich verwandten Studiengängen an einer 
Hochschule in der Bundesrepublik Deutsch-
land erworben wurden, werden anerkannt. Die 
Anerkennung erfolgt von Amts wegen. Die 
Bereitstellung hinreichender Informationen zur 
Anerkennung obliegt der antragstellenden 
Person, die diese Unterlagen bis zum Ab-
schluss ihres ersten Studiensemesters vorle-
gen soll. 
 
(2) Studienzeiten, Leistungspunkte (ECTS) 
und Prüfungsleistungen in anderen Studien-
gängen werden angerechnet, soweit die 
Gleichwertigkeit festgestellt ist. 
 
(3) Bei der Anerkennung von Studienzeiten, 
Leistungspunkten (ECTS) und Prüfungsleis-
tungen, die außerhalb der Bundesrepublik 
Deutschland erbracht wurden, gilt Entspre-
chendes. Insoweit sind ergänzend die rechtli-
chen Anforderungen des „Gesetzes zu dem 
Übereinkommen vom 11. April 1997 über die 
Anerkennung von Qualifikationen im Hoch-
schulbereich in der europäischen Region“ vom 
16.Mai 2007 sowie Absprachen im Rahmen 
von Hochschulpartnerschaften zu beachten. 
 
(4) Gleichwertigkeit stellt das vorsitzende Mit-
glied des Prüfungsausschusses fest. Die 
Gleichwertigkeit ist festzustellen, wenn in einer 
Überprüfung von Studienzeiten, Leistungs-
punkten (ECTS) und Prüfungsleistungen in 
den Lernergebnissen und/oder in der Struktur 
von Lehrveranstaltungen oder Studienpro-
grammen, in der Qualität sowie in der unter-
schiedlichen akademischen und berufsrechtli-
chen Berechtigung keine wesentlichen Unter-
schiede feststellbar sind. Dabei ist kein sche-
matischer Vergleich, sondern eine Gesamtbe-
trachtung und Gesamtbewertung vorzuneh-
men.  
 
(5) Die Anerkennung von Studienzeiten, Leis-
tungspunkte (ECTS) und Prüfungsleistungen, 
die im Rahmen von fachlich nicht-verwandten 
Studiengängen innerhalb der Bundesrepublik 
Deutschland sowie von Studiengängen außer-
halb der Bundesrepublik Deutschland erbracht 
wurden, erfordert eine Antragstellung durch 
die/den Studierenden, die/der dazu die für die 
Anrechnung erforderlichen Unterlagen vorzu-
legen haben. Eine entsprechende Antragstel-
lung samt Vorlage der insoweit erforderlichen 
Unterlagen hat bis zum Abschluss des ersten 
Studiensemesters zu erfolgen. Die Beweislast, 
dass ein Antrag nicht den Anforderungen des 
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Absatzes 2 entspricht, liegt bei der Hochschule 
Trier. 
 
(6) Für Studienzeiten, Leistungspunkte (ECTS) 
und Prüfungsleistungen in staatlich anerkann-
ten Fernstudien, Auslandssemestern sowie für 
Prüfungsleistungen von Frühstudierenden 
gelten die Absätze 1 und 2 entsprechend; Abs. 
2 gilt außerdem für Studienzeiten, Leistungs-
punkte (ECTS) und Prüfungsleistungen an 
anderen Bildungseinrichtungen, insbesondere 
an staatlichen oder staatlich anerkannten 
Berufsakademien sowie an Fach- und Ingeni-
eurschulen und Offiziershochschulen der 
ehemaligen Deutschen Demokratischen Re-
publik. 
 
(7) Außerhalb des Hochschulbereichs erwor-
bene gleichwertige Kenntnisse und Qualifikati-
onen werden in der Regel bis zur Hälfte des 
Hochschulstudiums anerkannt. 
 
(8) Sofern Studienzeiten, Leistungspunkte 
(ECTS) und Prüfungsleistungen anerkannt 
werden, werden Noten - soweit die Notensys-
teme vergleichbar sind - übernommen und in 
die Berechnung der Gesamtnote einbezogen. 
Bei unvergleichbaren Notensystemen wird der 
Vermerk “bestanden” aufgenommen. Im Zeug-
nis wird eine Kennzeichnung der Anerkennung 
vorgenommen. 
 
(9) Das Verfahren zur Anerkennung von Studi-
enzeiten, Leistungspunkten (ECTS) und Prü-
fungsleistungen sowie zur Anrechnung außer-
halb des Hochschulbereichs erworbener, 
gleichwertigen Kenntnissen und Qualifikatio-
nen regelt der Prüfungsausschuss. 
 
§ 19 Umfang und Art der Bachelorprüfung  
 
(1) Die Bachelorprüfung besteht aus 
1. der Abschlussarbeit, 
2.  den studienbegleitenden Prüfungsleistun-

gen der Module, die in Anlage 1 dieser Prü-
fungsordnung aufgeführt sind,  

3.  dem Kolloquium über die Abschlussarbeit. 
 
§ 20 Zulassungsvoraussetzungen für die 
Abschlussarbeit 
 
(1) Die Studierenden können sich frühestens 
nach Bekanntgabe der Erreichung von 150 
Leistungspunkten (ECTS), wobei mindestens 
die Leistungen der ersten 5 Semester laut 
Anlage 1 enthalten sein müssen, gemäß § 12 
zur Abschlussarbeit anmelden. Die Bekannt-
gabe erfolgt über das hochschuleigene elekt-
ronische Prüfungsverwaltungssystem. 
 
 

§ 21 Bildung der Gesamtnote, Zeugnis, 
Diploma Supplement 
 
(1) Gemäß § 14 wird aus dem Mittelwert der 
mit der Anzahl der Leistungspunkte (ECTS) 
gewichteten Noten der Prüfungsleistungen 
nach § 19 Abs. 1 Nr. 2 sowie der Note der 
Abschlussarbeit die Gesamtnote gebildet. Die 
gemittelte Note der Prüfungsleistungen wird 
dabei zweifach gewichtet. Die Note für die 
Abschlussarbeit setzt sich aus der Bewertung 
der schriftlichen oder gestalterischen Ab-
schlussarbeit (§ 19 Abs. 1 Nr. 1) und dem Kol-
loquium (§ 19 Abs. 1 Nr. 3) zusammen, wobei 
die schriftliche oder künstlerisch-gestalterische 
Arbeit zweifach gewichtet wird. Bei der Bildung 
der Gesamtnote wird nur die erste Dezimal-
stelle hinter dem Komma berücksichtigt; alle 
weiteren Stellen werden ohne Rundung gestri-
chen. Bei überragenden Leistungen gemäß § 
14 Abs. 1 (Gesamtnote bis 1,3) kann das Ge-
samturteil "Mit Auszeichnung“ bestanden erteilt 
werden.   
 
(2) Über die bestandene Bachelorprüfung wird 
ein Zeugnis ausgestellt. Das Zeugnis enthält 
1. Name des Bachelorstudiengangs, 
2. Thema und Note der Abschlussarbeit, 
3. Bezeichnung und Ergebnis der Module 

gemäß § 19 Abs. 1 Nr. 2 und 3, 
4. Gesamtnote gemäß Abs. 1.  
 
(3) Auf Antrag der Studierenden werden  
1. die bis zum Abschluss der Bachelorprüfung 

benötigte Fachstudiendauer und  
2. eine Auflistung der außerhalb der Anlage 1 

bestandenen zusätzlichen Studien- und 
Prüfungsleistungen, 

3.  Aufenthalte an anderen Hochschulen 
in einen Anhang zum Zeugnis aufgenommen. 
 
(4) Das Zeugnis ist von dem vorsitzenden Mit-
glied des Prüfungsausschusses zu unterzeich-
nen und trägt das Datum des Tages, an dem 
der Studierende die letzte Leistung erbracht 
hat. 
 
(5) Die Hochschule stellt ein Diploma-
Supplement (DS) entsprechend dem „Diploma-
Supplement Modell“ von Europäischer Uni-
on/Europarat/ UNESCO in deutscher und eng-
lischer Sprache aus. Als Darstellung des nati-
onalen Bildungssystems (DS-Abschnitt 8) ist 
der zwischen Kultusministerkonferenz und 
Hochschulrektorenkonferenz abgestimmte 
Text in der jeweils gültigen Fassung zu ver-
wenden.  
 
(6) Auf Antrag der Studierenden soll die Hoch-
schule zusätzlich zur Ausstellung des Diploma-
Supplements Übersetzungen der Urkunde, des 
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Zeugnisses und ggf. des Anhangs zum Zeug-
nis in englischer Sprache aushändigen. 
 
(7) Die Ausstellung des Diploma-Supplements 
und des Zeugnisses einschließlich des An-
hangs zum Zeugnis in elektronischer Form ist 
ausgeschlossen. 
 
§ 22 Urkunde 
 
(1) Gleichzeitig mit dem Zeugnis wird die Ba-
chelor-Urkunde mit dem Datum des Zeugnis-
ses ausgehändigt. Darin wird die Verleihung 
des akademischen Grades „Bachelor of Arts, 
B.A.". beurkundet. 
 
(2) Die Bachelorurkunde wird von der Präsi-
dentin oder dem Präsidenten der Hochschule 
und dem vorsitzenden Mitglied des Prüfungs-
ausschusses unterzeichnet und mit dem Sie-
gel der Hochschule versehen. 
 
(3) § 21 Abs. 6 und 7 gelten entsprechend. 
 
§ 23 Ungültigkeit der Bachelorprüfung 
 
(1) Haben Studierende bei einer Prüfung ge-
täuscht, so kann der Prüfungsausschuss nach-
träglich die Noten für diejenigen Prüfungsleis-
tungen, bei deren Erbringung getäuscht wurde, 
entsprechend berichtigen und die Prüfung 
ganz oder teilweise für nicht bestanden erklä-
ren. Satz 1 gilt auch, wenn die Täuschungstat-
sache erst nach Aushändigung des Zeugnis-
ses bekannt wird.  
 
(2) Waren die Voraussetzungen für die Zulas-
sung zu einer Prüfung nicht erfüllt, ohne dass 
die Studierenden hierüber täuschen wollten, 
und wird diese Tatsache erst nach Aushändi-
gung des Zeugnisses bekannt, so wird dieser 
Mangel durch das Bestehen der Prüfung ge-
heilt. Haben Studierende die Zulassung vor-
sätzlich zu Unrecht erwirkt, so entscheidet der 
Prüfungsausschuss. 
 
(3) Den Studierenden ist vor einer Entschei-
dung Gelegenheit zur Äußerung zu geben. 
(4) Wird aufgrund einer Entscheidung nach 
Abs. 1 oder 2 die Note einer Prüfung abgeän-
dert oder eine Prüfung als "nicht bestanden" 
erklärt, ist das unrichtige Prüfungszeugnis 
einzuziehen und gegebenenfalls ein neues zu 
erteilen. Entsprechendes gilt für die Bachelor-
Urkunde. 
 
(5) Prüfungsunterlagen werden, soweit dem 
Prüfungsergebnis nicht widersprochen wird, 
zwei Jahre nach dem Abschluss der Bachelor-
prüfung aufbewahrt. Soweit dem Prüfungser-
gebnis widersprochen wurde, müssen Prü-
fungsunterlagen über den in Satz 1 genannten 

Zeitraum hinaus aufbewahrt werden, bis das 
Verfahren rechtskräftig abgeschlossen ist. 
 
§ 24 Einsicht in die Prüfungsakten 
 
(1) Studierende können sich vor Abschluss 
ihrer Prüfung über Teilergebnisse unterrichten. 
Innerhalb eines Jahres nach Bekanntgabe des 
Ergebnisses der jeweiligen Prüfung wird den 
Studierenden Einsicht in ihre Prüfungsakten 
gewährt.  
 
§ 25 Inkrafttreten 
 
(1) Die Prüfungsordnung tritt am Tage nach 
ihrer Veröffentlichung im Amtlichen Veröffentli-
chungsorgan der Hochschule Trier „publicus“ 
in Kraft. Sie gilt für alle Studierenden mit einem 
Studienbeginn ab dem Wintersemester 
2015/16. § 26 gilt entsprechend. 
 
§ 26 Außerkrafttreten der bisherigen Prü-
fungsordnung und Übergangsvorschriften 
 
(1) Außerkraftsetzung der bisherigen Prü-
fungsordnung sowie Übergangsbestimmungen 
sind gesondert in der Aufhebungsordnung 
festgelegt.  
 
 
Trier, den 19.02.2016 
  
gez.: Prof. Dr. Matthias Sieveke 
Der Dekan des Fachbereiches Gestaltung der 
Hochschule Trier  
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Anlage 1: Bachelor-Studiengang Architektur, Studienverlaufsplan B.A., Fachrichtung Architektur, 
Fachbereich Gestaltung der Hochschule Trier 

 
Modulnr. Semester 1 2 3 4 5 6 

ENTWERFEN 60 ECTS 

BAR 1.1 BAR 1.1_Entwerfen I 
10_6,5_PL_P 

u./o. F      

BAR 1.2 BAR 1.2_Entwerfen II - Basisprojekt  10_6,5_PL_P 
u./o. F     

BAR 1.3 BAR 1.3_Entwerfen III - Kleines Gebäude   10_6,5_PL_P 
u./o. F    

BAR 1.4 BAR 1.4_Großes Gebäude    10_6,5_PL_P   
BAR 1.5 BAR 1.5_Entwerfen im Ensemble     10_6,5_PL_F  
BAR 1.6.1 BAR 1.6.1_Bachelorthesis      6_1,5_PL_P 

u./o. H 

BAR 1.6.2 BAR 1.6.2_Kolloquium      4_0,5_PL_P 

TECHNIK UND WISSENSCHAFTEN 30 ECTS 

BAR 2.1 BAR 2.1_Tragwerkslehre I - Grundlagen 
5_3,5_PL_H 

u./o. K      

BAR 2.2 BAR 2.2_Tragwerkslehre II - Materialtechnologie  5_3,5_PL_H 
u./o. K     

BAR 2.3 BAR 2.3_Gebäudelehre, Planungs-, Baurecht I   5_3,5_PL_P 
u./o. K    

BAR 2.4 BAR 2.4_Gebäudelehre, Planungs-, Baurecht II    5_3,5_PL_P 
u./o. K   

BAR 2.5 BAR 2.5_Gebäudelehre, Planungs-, Baurecht III     5_3,5_PL_P 
u./o. K  

BAR 2.6 BAR 2.6_Bachelorthesis-Seminar      5_3,5_PL_P 
u./o. F 

KONSTRUIEREN UND ERSTELLUNGSPROZESSE 30 ECTS 

BAR 3.1 BAR 3.1_Konstruieren I 5_3,5_PL_P      
BAR 3.2 BAR 3.2_Konstruieren II  5_3,5_PL_P 

u./o. K     

BAR 3.3 BAR 3.3_Konstruieren III - Holzbauweisen   5_3,5_PL_R/LL 
u./o. K    

BAR 3.4 BAR 3.4_Konstruieren IV - Bauphysik    5_3,5_PL_P   
BAR 3.5 BAR 3.5_Konstruieren V     5_3,5_PL_P  
BAR 3.6 BAR 3.6_Konstruieren VI      5_3,5_PL_P 

GESCHICHTE, THEORIE UND GESELLSCHAFT 30 ECTS 

BAR 4.1 BAR 4.1_Kompetenz Architekturzeichnung 
5_3,5_PL_P 

u./o. F      
BAR 4.2 

 

BAR 4.2.1_Baugeschichte I  5_3,5_PL_K     
BAR 4.2.2_Kunstgeschichte I             SL_V     

BAR 4.3 

 

BAR 4.3.1_Baugeschichte II   5_3,5_PL_K    
BAR 4.3.2_Kunstgeschichte II              SL_V    

BAR 4.4 BAR 4.4_Kontext in Stadt und Architektur I    5_3,5_PL_R 
u./o. F u./o. K   

BAR 4.5 BAR 4.5_Kontext in Stadt und Architektur II     5_3,5_PL_P_R 
u./o. F u./o. K  

BAR 4.6 BAR 4.6_Kontext in Stadt und Architektur III      5_3,5_PL_R 
u./o. F 

DARSTELLEN, GESTALTEN UND KONTEXT 15 ECTS 

BAR 5.1 BAR 5.1_Analoge und digitale Darstellungen I 
5_3,5_PL_P 

u./o. F      

BAR 5.2 BAR 5.2_Analoge und digitale Darstellungen II  5_3,5_PL_P 
u./o. F     

BAR 5.3 BAR 5.3_Digitale Darstellungsformen   5_3,5_PL_P    
FB GESTALTUNG INTERDISZIPLINÄRE PROJEKTWOCHE I 3 ECTS 

BAR PM1 BAR PM1_Fachbereich Gestaltung Interdisziplinäre Projektwoche I    03_02_PL_V 

FB GESTALTUNG INTERDISZIPLINÄRE PROJEKTWOCHE II 3 ECTS 

BAR PM2 BAR PM2_Fachbereich Gestaltung Interdisziplinäre Projektwoche II    03_02_PL_V 

EXKURSION 3 ECTS 

BAR EX BAR EX_Exkursion    03_02_PL_F 

WAHLPFLICHTMODULE 6 ECTS 

BAR WM BAR WM_Wahlpflichtmodule Fachrichtung Architektur    06_04_PL _V 

ECTS (SUMME=180) / SWS pro Semester 30 / 20,5 30 / 20,5 30 / 20,5 30 / 20,5 30 / 20,5 30 / 20,5 

ERKLÄRUNGEN 
  

x_x_x_x = ECTS_SWS_Leistung_Prüfungsform 
 
ECTS = CP Credit Points 
 
SWS = Semesterwochenstunden 
 
PL = Prüfungsleistung (mit Note) 
 
SL = Studienleistung 
 
 

 

PRÜFUNGSFORMEN  

H = Hausarbeit 

K = Klausur 
 
LL = Laborleistung 
 
F = Portfolio 
 
P = Präsentation 
 
R = Referat 

 
 
 
M = Mündliche Prüfung 
 
V = variabel, von Lehrenden festgelegt 

u./o. = und/oder 

Das semesterweise Angebot an Wahlpflichtmodulen richtet sich nach den 

jeweiligen Lehrkapazitäten.  Eine Mindestanzahl von 3 Modulen (9 ECTS) 

wird jedes Semester im Stundenplan implementiert



Nr. 2016-04  publicus – Amtliches Veröffentlichungsorgan der HS Trier S. 54 

 

 

BACHELORWAHLPFLICHTMODULE: BAR WM 

BAR WM 1 BAR WM 1_Darstellungsstrategien 3_2_PL_P 

BAR WM 2 BAR WM 2_Präsentationsstrategien 3_2_PL_P 

BAR WM 3 BAR WM 3_Tragwerksentwicklung 3_2_PL_V 

BAR WM 4 BAR WM 4_Kontext Architektur und Landschaft 3_2_PL_F 

BAR WM 5 BAR WM 5_Kulturelle Kompetenz 3_2_PL_F 

BAR WM 6 BAR WM 6_Sondergebiete der Gebäudelehre 3_2_PL_P 

BAR WM 7 BAR WM 7_Zeichnen für Architekten 
3_2_PL_P 

u./o. F 

BAR WM 8 BAR WM 8_Entwurfsstrategien 
3_2_PL_P 

u./o. F 

BAR WM 9 BAR WM 9_Sonderthemen im historischen Kontext 3_2_PL_F 

BAR WM 10 BAR WM 10_Sonderthemen der Technologie 3_2_PL_P 

BAR WM 11 BAR WM 11_Entwerfen in Holzbauweisen 
3_2_PL_R/LL 

u./o. K 

BAR WM 12 BAR WM 12_Building Information Modeling 3_2_PL_P 

BAR WM 13 BAR WM 13_Campus Credits 3_2_PL_V 

BAR WM 14 BAR WM 14_Sonderthemen der Architektur 3_2_PL_V 

BAR WM 15 BAR WM 15_Dokumentation, Reflexion 1_0,5_PL_P 

BAR WM 16 BAR WM 16_Gestalten im Detail  3_2_PL_V 

BAR WM 17 BAR WM 17_Workshop und Symposien  3_2_PL_V 

BAR WM 18 BAR WM 18_Studentische Wettbewerbe 3_2_PL_V 

x_x_x_x = fachspezifisches Wahlpflichtmodul 

nicht farblich gekennzeichnete Module sind Pflichtmodule 

 

 

ERKLÄRUNGEN 
   
x_x_x_x = ECTS_SWS_Leistung_Prüfungsform 
 
ECTS = CP Credit Points 
 
SWS = Semesterwochenstunden 
 
PL = Prüfungsleistung (mit Note) 
 
SL = Studienleistung 
 
PRÜFUNGSFORMEN H = Hausarbeit 

K = Klausur 
 
LL = Laborleistung 
 
F = Portfolio 
 
P = Präsentation 
 
R = Referat 
 
M = Mündliche Prüfung 
 
V = variabel, von Lehrenden festgelegt  

u./o. = und/oder 

Das semesterweise Angebot an Wahlpflichtmodulen richtet sich nach den jeweiligen Lehrkapazitäten.  Eine Mindestanzahl von 3 Modulen (9 ECTS) wird jedes Semester im Stunden-
plan implementiert. 
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INTERDIA DESIGN 

BID 2.2.3. Physical Computing 3_2_V 

BID 2.2.3. Grundlagenvertiefung Typografie 3_2_V 

BID 2.2.3 Designgeschichte 3_2_V 

BID 2.2.3. Kommunikation II : Moderation und Konfliktbearbeitung 3_2_V 

BID 2.2.3. Werbung und Konsum 3_2_V 

BID 2.2.3. Kreativstrategien 3_2_V 

BID 2.2.3. IMD Exist: Startup Lab & Gründerseminar 3_2_V 

BID 2.2.3. Literaturlabor 3_2_V 

BID 2.2.3. Mediengeschichte / Medientheorie 3_2_V 

BID 2.2.3. Soundlabor II 3_2_V 

BID 2.2.3. Audio-Lab 3_2_V 

BID 2.2.3. Lichtgestaltung 3_2_V 

BID 2.2.3. Smart Fashion 3_2_V 

BID 2.2.3. Grundlagen der Animation 3_2_V 

BID 2.2.3. Concept Art 3_2_V 

BID 2.2.3. Filmisches Erzählen 3_2_V 

BID 2.2.3. Zeichnen Storytelling 3_2_V 

BID 2.2.3. Generatives Gestalten 2D & 3D 3_2_V 

INNENARCHITEKTUR 

BINA 1.1.2. BINA1_Entwerfen und Raumkonzepte 10_5_Pp 

BINA 1.1.3. BINA1_Entwerfen und technischer Ausbau 5_4_Pp 

BINA 1.13.2 BINA1_Möbel und Objekt 5_3_Pp 

BINA 3.1.3. BINA3_Ausbaukonstruktion I 5_3_K/P 

KOMMUNIKATIONSDESIGN 

BKD 1.1.3. BKD1_Zeitbasierte Medien Entwurf 5_3_V 

BKD 1.2.15._A/V/S BKD1_Externe Projekte 5_4_V 

BKD 2.2. BKD2_Zeichnen/Entwurf I 5_4_V 

BKD 2.3. BKD2_Zeichnerische Wahrnehmung 5_4_V 

BKD 2.5. BKD2_Gestaltungsgrundlagen 2D 5_4_V 

BKD 2.9. BKD2_Zeichnen/Entwurf II 5_4_V 

BKD 4.1. BKD4_Kunst-, Kultur-, Design- und Kommunikationswissenschaft I 5_3_V 

BKD 4.3. BKD4_Kunst-, Kultur-, Design- und Kommunikationswissenschaft II 5_3_V 

BKD 4.8. BKD4_Kunst-, Kultur-, Design- und Kommunikationswissenschaft III 5_3_V 

BKD 4.11. BKD4_Kultur- und Kreativwirtschaft 5_1_V 

MODEDESIGN 

BMO 2.2.6 Zeichnerische Gestaltung, Illustration 5_3_P 

BMO 2.3.1 Fachangewandtes Zeichnen I 5_6_P 

BMO 2.3.2 Fachangewandtes Zeichnen II 5_6_P 

BMO 2.3.4 Fachangewandtes Zeichnen III 5_6_P 

BMO 4.6.1 Textiltechnologie 5_4_K 

BMO 4.8.6 
Kunst-, Design- und Kulturwissenschaften/Modewissenschaft und 
Theorie 

5_2_R u./o. K 
u./o. H 

 

Anlage 2: Bachelor-Studiengang Architektur, Polymodule B.A., Fachrichtung Architektur, 
Fachbereich Gestaltung der Hochschule Trier. 
 
Entsprechend des Wahlpflichtangebotes im Studienablaufplan (BAR WM) können maximal 6 ECTS als 
Polymodul belegt werden. Vor Einschreibung im Polymodulangebot anderer Fachrichtungen sind diese in 
der eigenen Fachrichtung im Rahmen der Studienberatung zu kommunizieren. 
 
Das Angebot an Polymodulen im Fachbereich Gestaltung und ggf. Stundenplanüberschneidungen liegen 
nicht im Verantwortungsbereich der Fachrichtung. 
 

 
 
 

ERKLÄRUNGEN 
 

  
x_x_x_x = ECTS_SWS_Leistung_Prüfungsform 
 
ECTS = CP Credit Points 
 
SWS = Semesterwochenstunden 
 
PL = Prüfungsleistung (mit Note) 
 
SL = Studienleistung 
 
PRÜFUNGSFORMEN H = Haus-

arbeit 

K = Klausur 
 
LL = Laborleistung 
 
F = Portfolio 
 
P = Präsentation 
 
R = Referat 
 
M = Mündliche Prüfung 
 
V = variabel, von Lehrenden festgelegt  

u./o. = und/oder 
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Ordnung zur Aufhebung der Ordnung für 
die Bachelorprüfung im Studiengang Archi-

tektur an der Hochschule Trier vom 
19.02.2016 

 
Auf Grund des § 7 Abs. 2 Nr. 2 und des § 86 
Abs. 2 Nr. 3 des rheinland-pfälzischen Hoch-
schulgesetzes (HochSchG) in der Fassung 
vom 19. November 2010 (GVBl. S. 464), zu-
letzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes 
vom 22. Dezember 2015 (GVBl. S. 505), hat 
der Fachbereichsrat des Fachbereichs Gestal-
tung der Hochschule Trier am 21.10.2015 die 
folgende Ordnung zur Aufhebung der Ordnung 
für die Bachelorprüfung im Studiengang Archi-
tektur beschlossen. Sie wurde vom Präsiden-
ten der Hochschule Trier am 18.02.2016 ge-
nehmigt. Sie wird hiermit bekannt gemacht. 
 
§ 1 Außerkrafttreten der bisherigen Prü-
fungsordnung 
 
(1) Die Ordnung für die Bachelorprüfung im 
Studiengang Architektur vom 19.12.2013 
(publicus, 2013-10, S. 95 - 105) wird hiermit 
aufgehoben. 
 
§ 2 Übergangsvorschriften 
 
(1) Studierende, die vor dem Inkrafttreten die-
ser Aufhebungsordnung im Studiengang Archi-
tektur eingeschrieben waren, können das Stu-
dium nach der in § 1 genannten Ordnung in-
nerhalb der Regelstudienzeit zuzüglich einer 
Frist von 2 Semestern, d.h. bis zum 
31.12.2016 beenden. In Härtefällen kann der 
Prüfungsausschuss die Fristen verlängern. 
 
(2) Studierende werden auch nach dem In-
krafttreten dieser Änderungsordnung nach der 
in § 1 genannten bisherigen Prüfungsordnung 
eingeschrieben, sofern sie bei der Einschrei-
bung in den in § 1 genannten Studiengang in 
ein höheres Fachsemester eingestuft werden 
und wenn die Veranstaltungen des höheren 
Fachsemesters gemäß Curriculum der aktuell 
geltenden Prüfungsordnung ihres Studien-
gangs noch nicht angeboten werden. 
 
(3) Studierende nach Abs. 1 können den 
Wechsel von der in § 1 genannten Ordnung  in 
die Ordnung für die Prüfung im Bachelor-
Studiengang Architektur im Fachbereich Ge-
staltung an der Hochschule Trier vom 
19.02.2016 beantragen. Dabei werden gleich-
wertige Prüfungsleistungen, die bereits er-
bracht wurden, angerechnet. Der Antrag ist 
unwiderruflich.  
 
(4) Studierende nach Abs.1, die nach Ablauf 
der dort genannten Frist das Bachelorstudium 
noch nicht abgeschlossen haben, beantragen 

den Wechsel in die Ordnung für die Prüfung im 
Bachelor-Studiengang Architektur im Fachbe-
reich Gestaltung an der Hochschule Trier 
vom 19.02.2016. Dabei werden Studienzeiten 
sowie gleichwertige Prüfungsleistungen, die 
bereits erbracht wurden, angerechnet. Der 
Antrag ist unwiderruflich. 
 
(5) Einzelheiten des Übergangs regelt der 
Prüfungsausschuss. 
 
§ 3 Inkrafttreten 
 
(1) Diese Ordnung tritt am Tage nach ihrer 
Veröffentlichung im Amtlichen Veröffentli-
chungsorgan der Hochschule Trier „publicus“ 
in Kraft. 
 

Trier, den 19.02.2016  

 
gez.: Prof. Dr. Matthias Sieveke  
Der Dekan des Fachbereichs Gestaltung der 
Hochschule Trier 
 

 

 


